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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Die Bundesverwaltung ist ab und zu Spielfeld oder Labor für arbeitsrechtliche
Forderungen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, politisch aber keine
Mehrheiten finden. Eine recht virulent diskutierte Forderung ist das Pensionsalter (vgl.
dazu z.B. die Diskussionen bei der STAF). In seiner Motion machte Martin Schmid (fdp,
GR) eben dieses Rentenalter in der Bundesverwaltung zum Thema. Im Sinne der
Gleichstellung – Schmid verwies in der Debatte auf den anstehenden Frauenstreiktag –
forderte er, dass beim Bund oder in bundesnahen Betrieben angestellte Frauen das
Recht hätten, nach ihrem offiziellen Pensionsalter von 64 Jahren eine
Weiterbeschäftigung zu beantragen. Dieses Recht bestehe heute nicht, was eine
Diskriminierung darstelle. Darüber hinaus sei allen Angestellten ein Recht auf
Weiterbeschäftigung bis zum 67. Altersjahr einzuräumen, sofern dies von ihne
gewünscht werde und im Interesse des Arbeitgebers sei. Dies sei auch in Anbetracht
der Diskussion um den Fachkräftemangel wichtig. 
Bundespräsident Ueli Maurer – in seinem Votum wies Martin Schmid «spasseshalber»
darauf hin, dass dieser aufgrund seines Alters mit der heute geltenden Regelung als
Angestellter gar nicht mehr hier sein dürfte – betrachtete die Motion als bereits erfüllt.
Die Diskriminierung habe der Bundesrat bemerkt und werde die Personalverordnung
entsprechend anpassen. Bei der Bundesverwaltung sei es zudem möglich, auf Wunsch
bis ins 70. Altersjahr weiterzuarbeiten. Die geltende Regelung gehe also sogar über die
Forderungen der Motion hinaus. Allerdings gab Maurer zu, dass es durchaus
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. So müsste etwa vermehrt das Gespräch mit
Mitarbeitenden vor der Pensionierung gesucht werden, damit eine Weiterbeschäftigung
gefördert werden könnte. In seinem Departement könne sich mehr als ein Drittel der
Angestellten vorstellen, länger zu arbeiten. Zudem müssten die gesetzlichen Vorlagen
geändert werden, die verlangten, dass jemand nach dem Pensionsalter einen neuen
Vertrag erhalten müsse. Dies gelte allerdings nur für die zentrale Verwaltung. Für
bundesnahe Betriebe und vom Bund subventionierte Unternehmen sei der Bundesrat
nicht zuständig; er könne aber auf Änderungen hinwirken. Der Bundesrat arbeite an der
geforderten Flexibilisierung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, weshalb die
Motion nicht nötig sei. Die kleine Kammer sah dies allerdings anders und folgte wohl
auch dem Argument von Martin Schmid, die Annahme der Motion könne auch als Signal
verstanden werden, dass es hier nicht nur in der zentralen Bundesverwaltung
Anpassungen brauche: Der Vorstoss wurde mit 29 zu 5 Stimmen an den Nationalrat
überwiesen. 1

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat machte Ende der Wintersession 2019 kurzen Prozess mit der Motion
Schmid (fdp, GR) und versenkte sie diskussionslos. Die SPK-NR hatte dies mit 19 zu 1
Stimmen entsprechend empfohlen, genauso wie bereits der Bundesrat. Der Vorstoss
hätte verlangt, dass eine Weiterbeschäftigung in der Bundesverwaltung auch nach
Erreichen des Rentenalters bis 67 möglich sein soll, sofern dies von der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter gewünscht wird. In der Begründung für ihre Ablehnung betonte
die SPK-NR, dass bereits heute die Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung bis zum
70. Altersjahr bestehe, wenn sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer einverstanden seien. Zudem sei das Bundespersonalrecht angepasst
worden: Mitarbeiterinnen hätten neu das Recht, nach Erreichen des AHV-Alters bis zum
65. Altersjahr weiterzuarbeiten – ohne dass eine Einwilligung des Arbeitgebers nötig ist.
Diese Diskriminierung war ein Stein des Anstosses für die Motion Schmid gewesen, die
wohl auch vor dem Hintergrund des damals anstehenden Frauenstreiktags vom
Ständerat angenommen worden war. Ein weiterer Punkt für die ablehnende Haltung der
SPK-NR war der Umstand, dass es Sache des Arbeitgebers sei, Anstellungsbedingungen
zu regeln. 2

MOTION
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.22 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Une motion Müller (plr, SG) a été acceptée par la chambre basse au cours de l’année
sous revue. Le radical-libéral prie le Conseil fédéral d’entamer des négociations avec
Liechtenstein afin de conclure une CDI en tenant compte de l’imposition des rentes
AVS. 3

MOTION
DATUM: 10.10.2012
EMILIA PASQUIER

Le Conseil des États a modifié une motion Müller (plr, SG) qui demande au Conseil
fédéral d’engager des négociations avec le Liechtenstein en vue d’une nouvelle
convention de double-imposition en tenant compte de l’imposition des rentes AVS.
Plus précisément, le Conseil des États souhaite que les négociations ne concernent pas
l’imposition des frontaliers. 4

MOTION
DATUM: 10.09.2013
EMILIA PASQUIER

Öffentliche Finanzen

Öffentliche Finanzen

Der Bundesrat habe in regelmässigen Abständen einen Bericht zu veröffentlichen, der
aufzeigen soll, wie sich die finanziellen Lasten zwischen den Generationen verteilen.
Dieser Auffassung war der Nationalrat in der Herbstsession 2016 und reichte mit 124 zu
57 Stimmen bei 1 Enthaltung eine entsprechende Motion der FDP-Liberalen-Fraktion an
den Ständerat weiter – gegen den Widerstand der Parlamentslinken. Der Bericht zum
Generationenvertrag habe, so die Motionärin, insbesondere aufzuzeigen, wie sich die
implizite Staatsverschuldung, also alle zugesagten, aber nicht finanzierten Versprechen
staatlicher Leistungen (v.a. bei den Sozialversicherungen und im Gesundheitswesen),
entwickelt haben und welche Kosten damit auf die nächsten Generationen übertragen
werden. Der Bundesrat hatte sich gegen den Vorstoss ausgesprochen, da es bereits
genügend breit abgestützte und in regelmässigen Abständen aktualisierte Grundlagen
gebe, um die angestrebte öffentliche Diskussion zu führen. 5

MOTION
DATUM: 19.09.2016
DAVID ZUMBACH

Direkte Steuern

Mit einer Motion schlug Hafner (sp, SH) (Mo. 96.3213) die Einführung einer
eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer als Finanzierungsbeitrag für die
AHV vor. Demzufolge sollte der Bund einen Steuersatz von 6% erheben und den
Kantonen einen Drittel des Ertrages abgeben. Für die Finanzierung der AHV würde so in
Ergänzung zum verfassungsrechtlich vorgesehenen Mehrwertsteuerprozent rund CHF 1
Mrd. zur Verfügung stehen. Der Bundesrat hatte sich bereit erklärt, den Vorstoss als
Postulat entgegenzunehmen, die Motionärin hielt allerdings an der verpflichtenden
Form fest. Der Nationalrat lehnte die Überweisung der Motion jedoch mit 62 zu 102
Stimmen ab.
Zur Kapitalgewinnsteuer siehe oben. 6

MOTION
DATUM: 08.07.1998
URS BEER

Die Schaffung einer Abzugsmöglichkeit im StHG vom Erwerbseinkommen für
diejenigen Fälle, bei denen der erstverdienende Ehegatte ein Renteneinkommen
erzielt, verlangte Philipp Mathias Bregy (cvpo, VS) im Mai 2019 in einer Motion. Diese
Abzugsmöglichkeit diene dazu, die steuerliche Benachteiligung eines Zweitverdienstes
zu verringern und zu verhindern, dass aus steuerlichen Gründen auf einen
Zweitverdienst verzichtet wird. Dadurch dass diese Regelung für Rentenbeziehende
nicht gelte, würden aber zweitverdiendene Ehepartner von Rentenbeziehenden
steuerlich benachteiligt. Der Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass
nicht nur in diesem Fall, sondern auch in zahlreichen weiteren Konstellationen
Ungleichbehandlungen je nach Herkunft der Einkommen aufträten. Die entsprechende
Problematik könne aber mit seinem Vorschlag für eine alternative Steuerberechnung für
die direkte Bundessteuer entschärft werden, betonte der Bundesrat, und empfahl die
Motion daher zur Ablehnung. 
In der Sondersession im Mai 2021 sprach sich der Nationalrat, der den bundesrätlichen
Entwurf in der Zwischenzeit an die Regierung zurückgewiesen hatte, mit 93 zu 80
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) für die Motion aus. SP, Grüne, Grünliberale und ein
Mitglied der SVP sprachen sich gegen den Vorstoss aus. 7

MOTION
DATUM: 03.05.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Indirekte Steuern

Der Nationalrat überwies eine Motion der FDP-Fraktion, die vom Bundesrat ein Konzept
für eine künftige Inanspruchnahme der Mehrwertsteuer zur Mitfinanzierung der
Sozialversicherungswerke und weiterer Bundesaufgaben verlangte, als Postulat. 8

MOTION
DATUM: 17.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Finanz- und Ausgabenordnung

Die FK-SR sprach sich mehrheitlich gegen die Motion „Bilanz des
Generationenvertrages“ aus und argumentierte dabei in Übereinstimmung mit
Bundesrat Berset, dass eine vollständige Bilanz zum Generationenvertrag neben den
Sozialversicherungen auch Aktiva wie Bildung und Infrastruktur beinhalten müsste und
dadurch sehr arbeitsintensiv werden würde. Mit Verweis auf mehrere bisher
erschienene Berichte zur Finanzperspektive der Sozialversicherungen und auf die
Bereitschaft des Bundesrates, den Bericht zur Gesamtsituation über die
Finanzperspektive der Sozialversicherungen mindestens einmal pro Legislatur zu
aktualisieren, bestritten sowohl der Bundesrat als auch die FK-SR die Notwendigkeit
eines zusätzlichen Berichts. Schliesslich würde der Auftrag zu einem solchen auch den
aktuellen Bestrebungen, den Personalbestand der Bundesverwaltung zu reduzieren,
zuwiderlaufen. In Übereinstimmung mit diesen Argumenten lehnte der Ständerat die
Motion ab. 9

MOTION
DATUM: 13.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Mit der Motion Müller (cvp, LU) „Neuer Spielraum für die Verwendung von
Überschüssen" soll der Bundesrat beauftragt werden, Möglichkeiten aufzuzeigen,
Überschüsse im Bundeshaushalt bei einer Netto-Schuldenquote von maximal 10
Prozent des BIP in Zukunft zur Hälfte für den AHV-Ausgleichsfonds einsetzen zu
können. Der Motionär stösst sich daran, dass Überschüsse aus dem Budget unabhängig
von der Schuldenhöhe ausschliesslich für den Schuldenabbau verwendet werden
können und somit dringende Aufgaben wie die Sicherung der Altersvorsorge
zurückstehen müssen. 

Der Bundesrat präzisierte die Forderung Müllers, indem er die Verwendung der
Überschüsse gemäss den Vorgaben der Schuldenbremse auf die strukturellen
Überschüsse beschränkte. Diese seien zur Hälfte auf Mehreinnahmen bei der
Verrechnungssteuer zurückzuführen, deren zukünftige Entwicklung jedoch unklar sei.
Würden somit nur die Hälfte der strukturellen Überschüsse aufgrund der Kreditreste an
die AHV ausbezahlt, erhielte diese dadurch rund CHF 600 Mio. zusätzlich zum
jährlichen Bundesbeitrag an die AHV von CHF 8,2 Mrd. (2015). Da der Bundesrat jedoch
allgemein dabei sei, zu prüfen, ob eine Anpassung der Regeln der Schuldenbremse
sinnvoll sei, sei eine Fokussierung auf die AHV verfrüht. Folglich empfahl der Bundesrat
die Motion zur Ablehnung. 10

MOTION
DATUM: 17.03.2016
ANJA HEIDELBERGER

Ohne grosse Debatte – einzig Motionär Müller (cvp, LU) und Bundesrat Maurer äusserten
sich zur Motion "Neuer Spielraum für die Verwendung von Überschüssen" – lehnte der
Nationalrat in der Sommersession 2017 den Vorschlag ab, dass der Bundesrat Regeln
ausarbeiten solle, wie in Zukunft nicht der gesamte Überschuss für den Schuldenabbau
verwendet werden müsse. Für die Motion sprachen sich 81 Parlamentarierinnen und
Parlamentarier aus der SP-, Grünen- sowie CVP/EVP-Fraktion aus, dagegen stimmten
geschlossen alle anderen Fraktionen (109 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen). 11

MOTION
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Erfolg hatte eine Motion Germann (svp, SH), welche den Bundesrat beauftragte, dem
Parlament eine Vorlage zu unterbreiten, die im Bereich der Hilfsmittel in der IV und der
AHV den Markt stärkt und zu mehr Wettbewerb führt. Ein Bericht der Eidgenössischen
Finanzkontrolle hatte im Sommer 2007 festgestellt, dass die heutige Regelung
Wettbewerb verhindert und falsche Anreize setzt. Der Bundesrat hatte die Motion
kommentarlos zur Annahme empfohlen. Die Kommission des Nationalrates hingegen
beantragte mit 9 zu 8 Stimmen, bei 3 Enthaltungen, die Motion abzulehnen. Der
Nationalrat folgte dem Bundesrat und der Minderheit seiner Kommission und nahm die
Motion mit 99 zu 67 Stimmen an. 12

MOTION
DATUM: 07.12.2009
LINDA ROHRER

Suchtmittel

Da aber in der Debatte praktisch alle Votanten die gesundheitsschädigende Wirkung
des Rauchens unterstrichen hatten, überwies der Rat eine Motion seiner
vorberatenden Kommission, welche den Bundesrat auffordert, eine Vorlage
auszuarbeiten, damit aus der Tabaksteuer ein angemessener Anteil für
Gesundheitserziehung und Prävention zur Verfügung gestellt werden könne, wobei die
Leistung nicht zu Lasten der Ablieferung an die AHV/IV gehen dürfe. Gegen den Willen
des Bundesrates, der darauf hinwies, dass dafür eine Verfassungsänderung notwendig
wäre, da Art. 34 BV alle Mittel aus der Tabaksteuer zweckgebunden der AHV und IV
zuweist, wurde die Motion, wenn auch nur knapp, angenommen. 13

MOTION
DATUM: 02.06.1993
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Eine Motion Hochreutener (cvp, BE) ersuchte den Bundesrat, die
Gesetzesbestimmungen über die Pflege und Betreuung zu Hause und in Heimen in der
AHV, der IV, den Ergänzungsleistungen sowie der Kranken- und Unfallversicherung zu
einem Gesamtkonzept zusammenzufügen und dafür zu sorgen, dass die Leistungen des
Bundes und der Sozialversicherungen mit jenen der Kantone koordiniert werden; dabei
soll insbesondere darauf geachtet werden, dass Personen, welche bereit sind, die
Pflege von Angehörigen oder anderen Personen zu übernehmen, unterstützt und
zeitweise entlastet werden. Da der Bundesrat auf bereits laufende oder vorgesehene
Arbeiten (3-Säulen- und IDA-FiSo-Bericht, 3. EL-Revision) verweisen konnte, wandelte
der Nationalrat die Motion in ein Postulat um. 14

MOTION
DATUM: 13.12.1996
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Jaquet (sp, VD) erreichen, dass auf
Einkommenselementen, welche nicht durch Erwerbsarbeit realisiert werden, ein
genereller Sozialbeitrag erhoben wird. Der Bundesrat war bereit, den Vorstoss in der
Postulatsform entgegen zu nehmen, doch wurde er von Egerszegi (fdp, AG) bekämpft
und damit vorderhand der Diskussion entzogen. 15

MOTION
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Vom Nationalrat mit 121 zu 68 Stimmen angenommen wurde hingegen eine Motion
Loepfe (cvp, AI), welche den Bundesrat beauftragte, im Rahmen der von ihm verfolgten
Sanierungsstrategie finanzpolitisch prioritäre Strukturreformen so zu gestalten, dass
die Mehrausgaben unter Berücksichtigung der Konjunktur möglichst auf die Teuerung
beschränkt werden können. Die Reformen im Sozialbereich sollen verschiedene
Stossrichtungen in der IV und der AHV umfassen (z.B. Stabilisierung der IV-
Rentnerbestände; Gleichsetzung des Rentenalters von Mann und Frau etc.). Die
Strukturreformen sollen dabei umfassend angegangen werden, so dass
Lastenverschiebungen von einer staatlichen Ebene auf die andere sowie gegenüber
Sozialversicherungen vermieden werden können. 16

MOTION
DATUM: 31.12.2009
LINDA ROHRER
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Im September 2018 reichte die SVP-Fraktion drei Motionen ein, mit denen sie Ausgaben
in verschiedenen Bereichen streichen und stattdessen für die AHV-Sanierung
einsetzen wollte. Erstens sollten die Rahmenkredite für die Entwicklungshilfe um
jährlich CHF 1 Mrd. gekürzt werden, da sich der Nutzen der Entwicklungshilfe kaum oder
gar nicht belegen lasse (Mo. 18.3755). Zweitens sollten die für den Asyl- und
Flüchtlingsbereich vorgesehenen Bundesgelder um jährlich CHF 500 Mio. reduziert
werden, da es nicht sein könne, dass in diesen Bereichen immer genügend Geld
vorhanden sei, während die AHV «darbe» (Mo. 18.3757). Schliesslich solle auch der
geplante Erweiterungsbeitrag an die EU, die sogenannte Kohäsionsmilliarde, von CHF
1.3 Mrd. gestrichen werden, da die vom Bundesrat als Voraussetzung für die
Kohäsionsmilliarde beschriebene positive Entwicklung in der Beziehung zur EU nicht
eingetreten sei (Mo. 18.3756). Die durch die drei Motionen frei werdenden Gelder
sollten allesamt zur Sanierung der AHV eingesetzt werden und damit der Schweizer
Bevölkerung zugute kommen. 
Der Bundesrat betonte, dass er sich der Problematik bezüglich der AHV bewusst sei,
empfahl aber alle drei Motionen zur Ablehnung. Bezüglich der internationalen
Zusammenarbeit halte sich der Bund an die vom Parlament genehmigte APD-Quote,
argumentierte er für eine Ablehnung der ersten Motion. Den Vorstoss zur Kürzung der
Gelder im Asyl- und Flüchtlingsbereich lehnte er ab, weil die Kantone für die
Gewährung von Sozialhilfe und Nothilfe zuständig seien und der Bund ihnen lediglich
einen Teil der Kosten vergüte. Durch die von der Motion verlangte Änderung würden die
entsprechenden Kosten also lediglich auf die Kantone überwälzt. Bezüglich der
Kohäsionsmilliarde betonte er, dass in den Beziehungen zur EU durchaus Fortschritte
gemacht worden, aber noch immer wesentliche Fragen offen seien. Ob die
Kohäsionsmilliarde gesprochen werde oder nicht, entscheide aber das Parlament. 
In der Herbstsession 2019 lehnte der Nationalrat die Motion 18.3755 mit 61 zu 117
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) und die Motion 18.3756 mit 63 zu 118 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) ab. Die befürwortenden Stimmen stammten jeweils aus der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion. Die Motion 18.3757 wurde bis zum Ende der Herbstsession
2019 noch nicht behandelt. 17

MOTION
DATUM: 18.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Ein allgemeines Anliegen an die Sozialversicherungen formulierte Philippe Nantermod
(fdp, VS) im September 2018 mit seiner Motion «Rechtssicherheit stärken und
Vertragsumdeutungen vermeiden». Er störte sich daran, dass Dienstleisterinnen und
Dienstleister, die über Plattformen Verträge abschliessen, also zum Beispiel Uber-
Fahrerinnen und -Fahrer, zu wenig stark vor Umklassierungen ihrer Erwerbstätigkeit
geschützt seien. So sei es für die Sozialversicherungen relevant, ob Personen von den
Ausgleichskassen als selbständig oder unselbständig erwerbstätig eingestuft werden,
weil selbständig Erwerbende beispielsweise nicht obligatorisch bei der beruflichen
Vorsorge oder der ALV versichert sind und sich ihre AHV/IV/EO-Beiträge anders
berechnen als bei Unselbständigen. Durch Sozialleistungen der Unternehmen, wie
Weiterbildungsangebote oder Versicherungen gegen bestimmte soziale Risiken, könne
es zu einer Umklassierung zu einer unselbständigen Tätigkeit kommen, betonte
Nantermod. Neu soll deshalb der Wille der Parteien bei der Wahl der Vertragsart, zum
Beispiel des Arbeitsvertrags oder des Auftragsverhältnisses, für ihre Rechtsverhältnisse
gestärkt und Umklassierungen dadurch verhindert werden. Der Bundesrat habe die
Problematik aufgrund der Postulate Derder (fdp, VD; Po. 15.3854) und Reynard (sp, VS;
Po. 17.3222) zwar erkannt und sei im Rahmen des Postulats der FDP.Liberalen-Fraktion
(Po. 17.4087) dabei, Abklärungen vorzunehmen, es bedürfe jedoch kurzfristiger
Lösungen, betonte Nantermod. Genau diese Abklärungen wollte der Bundesrat jedoch
abwarten und empfahl daher die Motion zur Ablehnung. Diesem Antrag folgte der
Nationalrat jedoch nicht und stimmte der Motion in der Herbstsession 2020 mit 121 zu
69 Stimmen zu. Abgelehnt wurde der Vorstoss von den geschlossen stimmenden SP-
und Grünen-Fraktionen sowie von einem Mitglied der Mitte-Fraktion. 18

MOTION
DATUM: 15.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Parlament wurden mehrere Eingaben zur 10. AHV-Revision eingereicht mit dem
Ziel, durch Verbesserungen bei der Beitragsleistung höhere Renten zu  erreichen. Die
beiden Zürcher Freisinnigen Spoerry (Po. 90.322) und Allenspach (Po. 90.406) wollten
so die Alimente geschiedener Frauen und die AHV-Beiträge erwerbstätiger Personen im
Rentenalter in die Berechnung der Renten einbeziehen, während die Grüne Fraktion
Betreuungsgutschriften für die unentgeltliche Pflege von Angehörigen verlangte. Alle
drei Vorstösse wurden als Postulat überwiesen.

Ebenfalls im Rahmen der 10. AHV-Revision reichte die Grüne Fraktion eine weitere
Motion ein, die verlangt, dass pflegebedürftigen Betagten, die zu Hause betreut werden
und die so einen Heim- oder Spitalaufenthalt vermeiden können, ein angemessenes
Taggeld ausbezahlt wird (Mo. 90.314). 19

MOTION
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Seit der 9. AHV-Revision gilt, dass die AHV/IV-Renten nur alle zwei Jahre der Teuerung
angepasst werden, es sei denn, diese betrage im Zwischenjahr mehr als 8%. Als im
Laufe des Sommers klar wurde, dass die Preissteigerungen zwar nicht den
erforderlichen Prozentsatz, aber doch ein hohes Niveau erreichen würden, mehrten
sich die Stimmen, die ausser Turnus den Teuerungsausgleich für 1991 wollten. Den
Auftakt machte Ende August der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) mit einem
Brief an den Bundesrat. In den Räten erhielt das Anliegen Unterstützung in Form von
zwei gleichlautenden Motionen Piller (sp, FR) und Reimann (sp, BE) (Mo. 90.670), die
den jährlichen Teuerungsausgleich verlangten und die beide in der Wintersession als
Postulat überwiesen wurden. 20

MOTION
DATUM: 14.12.1990
MARIANNE BENTELI

Das Unbehagen an der erneut ausgeklammerten Gleichstellung der Geschlechter
veranlasste die Ständeräte Küchler (cvp, OW) (Mo. 91.3107) und Schoch (fdp, AR) zur
Einreichung von zwei Motionen, welche beide die unverzügliche Ausarbeitung einer 11.
AHV-Revision verlangten. Während die Motion Küchler sehr allgemein gehalten war,
forderte die Motion Schoch als Preis für Rentensplitting und Betreuungsgutschriften
auch die Gleichstellung der Geschlechter beim Rentenalter durch die Heraufsetzung
des Pensionierungsalters der Frauen auf 65 Jahre. Dieser Punkt war es denn auch, der
in der Herbstsession zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen der Schaffhauser SP-
Ständerätin Bührer und dem Motionär führte. Beide Motionen wurden schliesslich als
Postulat überwiesen. 21

MOTION
DATUM: 21.09.1991
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion machte Nationalrat Zisyadis (pda, VD) auf das Problem von
Flüchtlingen aufmerksam, die nach mehreren Jahren in ihr Heimatland zurückkehren.
Da die Schweiz mit einigen lateinamerikanischen Staaten sowie mit den Ländern des
ehemaligen Ostblocks keine bilateralen Abkommen über die Ausrichtung von AHV/IV-
Leistungen abgeschlossen hat, gehen Angehörige dieser Staaten durch ihre Rückkehr in
die Heimat ihrer Ansprüche verlustig. Auf Antrag des Bundesrates, der auf
entsprechende Vorarbeiten verweisen konnte, wurde die Motion lediglich als Postulat
überwiesen. 22

MOTION
DATUM: 20.03.1992
MARIANNE BENTELI

Auch der Ständerat machte sich bereits Gedanken zur 11. AHV-Revision. Diskussionslos
und mit Zustimmung des Bundesrates überwies er eine Motion seiner vorberatenden
Kommission, welche den Bundesrat beauftragt, ohne Verzug die Vorarbeiten für diese
nächste Revision an die Hand zu nehmen, dabei die Altersstruktur der Bevölkerung zu
berücksichtigen und das Rentenalter der Frauen jenem der Männer anzugleichen. 23

MOTION
DATUM: 09.06.1994
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat verabschiedete hingegen mit Zustimmung des Bundesrates eine Motion
Tschopp (fdp, GE), welche die Landesregierung beauftragt, eine Reihe statistischer
Indikatoren erarbeiten zu lassen, auf deren Grundlage die Entwicklung der wichtigsten
demographischen und wirtschaftlichen Parameter verfolgt werden kann, um die
Kohärenz der Gesetzgebungsprozesse im Bereich der AHV-Revisionen zu verbessern
und bezüglich der sozialen Sicherheit mehr Transparenz zu schaffen. 24

MOTION
DATUM: 16.12.1994
MARIANNE BENTELI
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In der 11. AHV-Revision soll das Rentenalter der Frauen und der Männer gleich hoch
angesetzt werden. Der Nationalrat überwies ebenfalls eine entsprechende, im Vorjahr
verabschiedete Motion der zuständigen Ständeratskommission. Bundesrätin Dreifuss
erklärte sich im Namen des Bundesrates bereit, den Vorstoss in der verbindlichen Form
entgegenzunehmen, da die finanziellen Aussichten dieses Sozialwerks tatsächlich nicht
rosig seien und voraussichtlich bereits im Jahr 2000 das dafür vorgesehene zusätzliche
Mehrwertsteuerprozent beansprucht werden müsse. Die grosse Kammer betonte, dass
es nicht nur darum gehe, die Vorarbeiten für die 11. Revision ohne Verzug in Angriff zu
nehmen, sondern dass der Bundesrat eigentlich verpflichtet werden müsste, die
Vorlage in der neuen Legislatur parlamentsreif vorzulegen. 25

MOTION
DATUM: 02.10.1995
MARIANNE BENTELI

Nach dem Nationalrat nahm auch der Ständerat mit Zustimmung des Bundesrates
diskussionslos eine Motion Tschopp (fdp, GE) zur Erstellung von statistischen
Indikatoren für künftige AHV-Revisionen an, auf deren Grundlage die Entwicklung der
wichtigsten demographischen und wirtschaftlichen Parameter verfolgt werden kann. 26

MOTION
DATUM: 04.10.1995
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat doppelte hier noch einmal nach und überwies in der Wintersession
praktisch diskussionslos und mit grossem Mehr eine Motion Schiesser (fdp, GL), welche
verlangt, dass der Bundesrat dem Parlament seine Vorlage zur 11. AHV-Revision
spätestens auf die Sommersession 1998 vorlegt. Diese Revision soll ganz im Zeichen
der Finanzierungsfrage stehen und sicherstellen, dass die mittel- und langfristig sich
abzeichnenden hohen Ausgabenüberschüsse der AHV möglichst früh aufgefangen
werden können und der Ausgleichsfonds der AHV auch in Zukunft den gesetzlich
vorgeschriebenen Betrag von einer Jahresausgabe erreicht. Bundesrätin Dreifuss
machte vergebens geltend, dass sie die Besorgnis des Parlaments zwar teile, dass der
vorgegebene Zeitplan aber unrealistisch sei für seriöse Vorarbeiten. Das Dossier sei
derart komplex, dass der Bundesrat mindestens ein halbes oder ganzes Jahr mehr für
einen konkreten Vorschlag brauche. Die dafür eingesetzte interdepartementale
Arbeitsgruppe (IDA FiSo) wolle ihren Bericht zur Finanzierung der gesamten
Sozialversicherung im Frühjahr 1996 vorlegen, weshalb eine Beratung der 11. AHV-
Revision erst in der neuen Legislatur (1999-2003) sinnvoll sei. Dreifuss versprach aber,
die Mobilisierung des für die AHV-Finanzierung vorgesehenen Mehrwertsteuer-
Prozents noch in der laufenden Legislatur vorzulegen. Mit ihrer Argumentation drang
die Bundesrätin nicht durch. Unter dem Hinweis, dass auch das Parlament Zeit für eine
vertiefte Behandlung brauche, weshalb von der Botschaft bis zur Verabschiedung und
dem Inkrafttreten der Vorlage ohnehin noch mehrere Jahre verstreichen werden, hielt
Schiesser an der Form der Motion fest, worauf diese mit 28 zu 7 Stimmen angenommen
wurde. 27

MOTION
DATUM: 11.12.1995
MARIANNE BENTELI

Die Behandlung zweier Motionen führte in der Sommersession des Nationalrates zu
einer ausgiebigen Diskussion über die Dringlichkeit der zu ergreifenden Massnahmen
zur langfristigen Finanzierung der AHV. Die vom Ständerat bereits angenommene
Motion Schiesser (fdp, GL) forderte die Bereitstellung der Botschaft zur 11. AHV-
Revision bis zum Sommer 1998. Eine Motion der FDP-Fraktion verlangte, dass diese
Revision noch vor Ende der Legislaturperiode (1999) zu verabschieden sei. Die Mehrheit
der vorberatenden Kommission wollte den Bundesrat nicht unter zeitlichen Druck
setzen, da zwar das Ziel klar sei, nicht aber der Weg. Um Vermittlung bemühte Stimmen
forderten daher die vorgängige Bildung eines breiten Konsenses. Mehrere Redner und
Rednerinnen hielten demgegenüber dafür, es sei nun Zeit, rasch zu zeigen, wohin der
Weg führen soll. Dafür müssten zwei Jahre ausreichen. Berichte und Grundlagen seien
zur Genüge vorhanden. Diese Meinung obsiegte in der Abstimmung, bei welcher die
beiden Motionen mit 94 zu 83 bezw. 103 zu 71 Stimmen gutgeheissen wurden. Die
Motion der FDP-Fraktion (Mo. 95.3048) wurde vom Ständerat ebenfalls angenommen. 28

MOTION
DATUM: 20.06.1996
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Baumann (sp, BE) erreichen, dass alleinstehenden
Rentnerinnen und Rentnern ein Zuschlag von 20% zu ihrer Rente gewährt wird, wobei
Rente und Zuschlag den Höchstbetrag der Altersrente nicht übersteigen dürften.
Baumann betrachtete ihren Vorstoss als Beitrag zur Armutsbekämpfung, welche vor
allem einkommensschwächere Frauen und Männer ohne Partnereinkommen bedroht.
Der Bundesrat verwies auf Verbesserungen bei der Rentenformel im Rahmen der 10.
AHV-Revision und beantragte Umwandlung in ein Postulat. Der Vorstoss wurde aber von

MOTION
DATUM: 20.03.1998
MARIANNE BENTELI
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Egerszegi (fdp, AG) generell bekämpft und damit der Diskussion vorderhand entzogen. 29

Entgegen den am ”Runden Tisch" gefassten Beschlüssen reichte die mit der
Vorberatung des Stabilisierungsprogramms betraute Kommission im Nationalrat eine
Motion ein, welche den Bundesrat verpflichtet, anlässlich der 11. AHV-Revision die
Frage des Rhythmus der Teuerungsanpassung der AHV/IV-Renten neu zu regeln.
Gegen den Widerstand der Linken wurde die Motion mit 111 zu 56 angenommen. 30

MOTION
DATUM: 02.12.1998
MARIANNE BENTELI

Diskussionslos nahm der Ständerat im Rahmen des Stabilisierungsprogramms eine
Motion des Nationalrats an, welche den Bundesrat verpflichtet, die Anpassung der
AHV-Renten an die Lohn- und Preisentwicklung im Rahmen der 11. AHV-Revision unter
Berücksichtigung der finanziellen Lage neu zu regeln. 31

MOTION
DATUM: 03.03.1999
MARIANNE BENTELI

Seit einem Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts von 1995 werden
Einkünfte aus selbstständigem Nebenerwerb unter 7800 Fr. pro Jahr mit AHV-
Beiträgen bis 19% belastet. Da dies besonders einkommensschwächere Personen bzw.
Familien betrifft, verlangte Nationalrat David (cvp, SG) mit einer Motion, die
entsprechende Bestimmung des AHVG sei noch vor der 11. AHV-Revision dahingehend
zu ändern, dass diese Bagatelleinkommen nur dem untersten Satz der sinkenden
Beitragsskala (5,116%) unterstellt werden. Der Bundesrat anerkannte zwar den
Missstand, erinnerte aber an die Tradition des Gesetzgebers, von punktuellen
Änderungen des AHVG abzusehen. Auf seinen Antrag wurde die Motion nur als Postulat
überwiesen. 32

MOTION
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI

Eine im Vorjahr bekämpfte Motion Baumann (sp, BE) für eine generelle Anhebung der
AHV-Renten für Alleinstehende um 20% wurde nun gegen den Willen des Bundesrates,
der auf bereits eingetretene Verbesserungen bei der 10. AHV-Revision verwies, als
Postulat angenommen. 33

MOTION
DATUM: 17.06.1999
MARIANNE BENTELI

Die GPK des Nationalrates liess die Anlagetätigkeit des Ausgleichfonds der AHV
evaluieren und sprach sich für eine Aufhebung des Verbots von Anlagen in
ausländischen Aktien aus. Eine entsprechende Motion der Kommission wurde mit
Zustimmung des Bundesrates diskussionslos überwiesen. 34

MOTION
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Mit einem stillschweigend überwiesenen Postulat (00.3291) bat die SVP-Fraktion den
Bundesrat, Möglichkeiten für eine Frühpensionierung von körperlich Schwerstarbeit
verrichtenden Erwerbstätigen zu prüfen. Eine Motion Berger (fdp, NE), die verlangte,
eine flexible Pensionierung ohne Leistungseinbusse sei nach 44 Beitragsjahren zu
ermöglichen, da Personen, die früh in die Erwerbstätigkeit einsteigen, auch häufig jene
sind, welche die härteste körperliche Arbeit verrichten, wurde hingegen vom Ständerat
selbst in der vom Bundesrat angeregten Postulatsform aufgrund eines Antrags Spoerry
(fdp, ZH) mit 19 zu 13 Stimmen abgelehnt. Spoerry argumentierte, der Vorschlag sei
sowohl ausbildungs- wie frauenfeindlich. Bundesrätin Dreifuss konnte eine gewisse
Sympathie für das Anliegen nicht verhehlen, verwies aber darauf, dass es in der
Vernehmlassung zur 11. AHV-Revision mehrheitlich abgelehnt worden war, weshalb der
Bundesrat diesen Weg in nächster Zukunft nicht weiter beschreiten möchte. 35

MOTION
DATUM: 06.10.2000
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der Behandlung der 11. AHV-Revision überwies der Nationalrat zwei
Vorstösse seiner SGK. Ein Postulat lud den Bundesrat ein (Po. 00.3183), einen Bericht
auszuarbeiten, der die kurz- (2010), mittel- (2015) und langfristigen (2050) Perspektiven
der Alterssicherung in der Schweiz darlegt. Da der Bundesrat bereits Vorarbeiten in
diese Richtung unternommen hat, war er bereit, den Vorstoss entgegen zu nehmen.
Anders verhielt es sich mit einer von der Kommission einstimmig verabschiedeten
Motion, die vom Bundesrat verlangte, die Mittel zur Erhebung der für die künftige
Führung und Ausrichtung der Sozialversicherungen unerlässlichen gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und demographischen Daten bereit zu stellen. Der Bundesrat teilte
zwar grundsätzlich die Ansicht, dass die statistische Datenlage zur Altersvorsorge

MOTION
DATUM: 09.05.2001
MARIANNE BENTELI
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zurzeit nicht ausreicht und deshalb ausgebaut werden sollte, verwies aber auf die
fehlenden Ressourcen, weshalb er Überweisung als Postulat beantragte. Da die
Kommission an einem verbindlichen Auftrag festhielt, lenkte Bundesrätin Dreifuss mit
Seitenblick auf kommende Budgetdebatten ein, worauf die Motion oppositionslos
angenommen wurde. 36

Der seit Jahren andauernde Streit um die Bundesanteile führte unter anderem dazu,
dass der Bundesrat eine im Anschluss an die Beratung der 11. AHV-Revision eingereichte
und gleichentags angenommene Motion der SGK des Ständerates umsetzte, bevor sich
der Nationalrat dazu äussern konnte. Mit der Motion wurde die Regierung ersucht, bei
der 12. AHV-Revision eine transparente Finanzierung der AHV vorzuschlagen, in der die
sämtlichen für die AHV erhobenen Mehrwertsteuerprozente direkt in den AHV-Fonds
fliessen und die Beiträge aus der Bundeskasse entsprechend nach unten angepasst
werden. Im November beauftragte der Bundesrat – ohne darüber öffentlich zu
informieren – das BSV und die Finanzverwaltung mit den Vorarbeiten für eine
Herauslösung von AHV und IV aus dem Bundeshaushalt. Er entschied zudem, dieses
Vorhaben nicht in die 12. AHV-Revision einzubauen, sondern zeitlich vorzuziehen. Von
dieser Entflechtung erhofft sich der Bundesrat neben mehr Transparenz auch eine
Erhöhung des Spardrucks auf die beiden Sozialwerke, die nicht mehr auf automatisch
steigende Bundesbeiträge zählen könnten. 37

MOTION
DATUM: 18.09.2003
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an die Beratungen reichte Nationalrat Studer (evp, AG) eine Motion ein,
welche verlangte, in die nächste AHV-Revision sei eine sozial abgefederte
Flexibilisierung des Rentenalters für tiefere Einkommen wieder aufzunehmen. Zudem
sei zu prüfen, ob die AHV-Rente bereits nach einer zu bestimmenden Zahl von
Beitragsjahren bezogen werden kann. Der Bundesrat erklärte, er wolle sich im jetzigen
Zeitpunkt nicht festlegen, er werde aber ganz unterschiedliche Modelle verfolgen,
weshalb er erfolgreich Umwandlung in ein Postulat beantragte. 38

MOTION
DATUM: 19.12.2003
MARIANNE BENTELI

Oppositionslos schloss sich der Nationalrat einer Ständeratsmotion an, die mehr
Transparenz in die AHV-Finanzierung bringen will. Künftig sollen die für die AHV
erhobenen Mehrwertsteuerprozente vollumfänglich in den AHV-Fonds fliessen. Heute
behält der Bund 17% zurück, um seinen gesetzlichen Anteil an den Ausgaben der AHV zu
decken. Im Gegenzug sollen die Bundesbeiträge entsprechend reduziert werden.
Hingegen wurde eine weitere Motion der kleinen Kammer, welche Massnahmen zur
langfristigen Sicherung des AHV-Fonds vorschlägt, da noch nicht ganz ausgegoren,
lediglich als Postulat überwiesen. 39

MOTION
DATUM: 03.03.2005
MARIANNE BENTELI

Obgleich sich das Parlament bei der gescheiterten 11. AHV-Revision gegen eine sozial
abgefederte Ausgestaltung der vorzeitigen Pensionierung ausgesprochen hatte, ist das
Anliegen in den Räten trotzdem nicht vom Tisch. Mit 86 zu 57 Stimmen lehnte der
Nationalrat zwar wegen offener Finanzierungsfragen eine parlamentarische Initiative
(03.467) Rossini (sp, VS) ab, welche die Frühpensionierung an 40 Beitragsjahre koppeln
wollte, nahm aber eine Motion (04.3623) seiner SGK an, die den Bundesrat beauftragt,
bei der nächsten AHV-Revision eine Bestimmung zur Flexibilisierung des Rentenalters
vorzulegen, die insbesondere die Beitragsjahre aufgrund von Erwerbstätigkeit
(einschliesslich Erziehungs- und Betreuungsgutschriften) berücksichtigt. Der Ständerat
stimmte ebenfalls zu, modifizierte aber den Auftrag an den Bundesrat zu einer blossen
Prüfung. 40

MOTION
DATUM: 03.03.2005
MARIANNE BENTELI

Gegen den Widerstand des Bundesrates nahm der Ständerat mit nur einer
Gegenstimme eine Motion seiner SGK an, welche eine Besserstellung der Witwer
bezüglich der AHV-Renten verlangt. Im Rahmen der gescheiterten 11. AHV-Revision
hatte der Bundesrat vorgeschlagen, die Stellung von Witwen und Witwern anzugleichen,
dies allerdings in erster Linie auf Kosten der Witwen. Während die Witwer heute nur so
lange Anspruch auf eine Rente haben, als sie Kinder unter 18 Jahren betreuen, hat eine
Witwe zusätzlich dann einen Anspruch, wenn sie das 45. Altersjahr vollendet hat und
mindestens fünf Jahre verheiratet gewesen ist. Nach Ansicht der SGK kann dies zu
Härtefällen führen, wenn ein Witwer mehrere Jahre auf eine Berufstätigkeit verzichtet
hat, um seine Kinder selber zu betreuen, und nachher den Anschluss an die Berufswelt

MOTION
DATUM: 12.06.2007
MARIANNE BENTELI
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nicht wieder findet. Der Bundesrat sprach sich vergebens dafür aus, diese Frage erst
mit der Neuauflage der 11. AHV-Revision in einer Gesamtschau anzugehen. 41

Eine Motion Kaufmann (svp, ZH) forderte, dass die Alters- und Hinterbliebenenrente
der AHV steuerlich vollständig befreit werden sollte. Einerseits würde diese, dem Willen
der Motion entsprechend, aus der Liste der steuerbaren Einkünfte im Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer gestrichen. Andererseits sollte es den Gemeinden und
Kantonen freigestellt bleiben, diese Steuerbefreiung ebenfalls einzuführen. Der
Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da eine solche Steuerfreiheit mit sehr
hohen Mindereinnahmen verbunden wäre, die Solidarität unter den Generationen
strapaziert würde und die Besteuerungsgrundsätze der Allgemeinheit und der
Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verletzt würden. Der Nationalrat
folgte dieser Argumentation und lehnte die Motion mit 112 zu 48 Stimmen ab. 42

MOTION
DATUM: 10.06.2010
LUZIUS MEYER

Der Nationalrat überwies ohne Debatte eine Motion Müller (fdp, SG) zur Beratung an
den Ständerat, welche den Bundesrat beauftragt, mit Liechtenstein ein umfassendes
Doppelbesteuerungsabkommen auszuhandeln. Damit soll die Situation der in der
Schweiz lebenden AHV-Bezüger verbessert werden, welche ihre Rente aus dem
Fürstentum erhalten. Seit Beginn des Berichtsjahres sind diese Renten in Liechtenstein
der Quellensteuer unterstellt. Gleichzeitig müssen sie in der Schweiz weiterhin als
Einkommen versteuert werden, was zur Doppelbelastung der betroffenen Rentnerinnen
und Rentner führt. 43

MOTION
DATUM: 15.06.2012
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat stimmte gegen den Antrag des Bundesrates sowie gegen den Willen der
Ratslinken und grosser Teile der FDP diskussionslos einer Motion Parmelin (svp, VD) zur
Anpassung der AHV an die Gegebenheiten der heutigen Gesellschaft zu. Die Vorlage
verlangt, im Zuge der 12. AHV-Revision die Renten für Kinder AHV-beziehender Eltern
abzuschaffen. Begründet wurde dies einerseits mit der schwierigen finanziellen
Situation der AHV. Andererseits sei die Entscheidung zunehmend verbreitet, nach
Erreichen des Rentenalters einen ganz neuen Lebensabschnitt inklusive erneuten
Kinderwunsches zu beginnen, womit die Allgemeinheit für Kosten aufkommen müsse,
welche die betroffenen Rentenbeziehenden durchaus selbst tragen könnten. Dies gelte
in besonderem Masse, da zur Kinderrente aus der ersten noch eine aus der zweiten
Säule sowie allfällige Familienzulagen des anderen, noch erwerbstätigen Elternteils
hinzu kommen können. 44

MOTION
DATUM: 11.03.2013
FLAVIA CARONI

Die Räte überwiesen eine Motion Frehner (svp, BS), welche die Einsitznahme von
Ausländern im Kassenvorstand von Verbandsausgleichskassen erlauben will. Bei den
heutigen Arbeitsmarktverhältnissen seien die geltenden Restriktionen unbegründet und
Fachkenntnisse sollten über die Nationalität gestellt werden, so der Motionär. Dem
stimmte die grosse Kammer in der Sommer-, die kleine in der Wintersession zu. 45

MOTION
DATUM: 21.06.2013
FLAVIA CARONI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat eine Motion Müller (fdp, SG) zur Aushandlung eines
Abkommens mit Liechtenstein angenommen, um eine Doppelbesteuerung in der
Schweiz lebender AHV-Bezüger, die ihre Rente aus dem Fürstentum erhalten, zu
verhindern. Im Berichtsjahr nahm auch der Ständerat die Vorlage an. Zuvor hatte die
vorberatende Kommission für Wirtschaft und Abgaben eine Ergänzung angebracht,
wonach bei den Grenzgängern der Status quo erhalten bleiben und eine in
Liechtenstein geplante Quellenbesteuerung der Schweizer Arbeitnehmenden
verhindert werden solle. 46

MOTION
DATUM: 10.09.2013
FLAVIA CARONI

Die grosse Kammer beriet eine Motion der FDP-Liberalen Fraktion, welche eine rasche
Einführung einer AHV-Schuldenbremse fordert. Diese soll nach der Fiskalregel
ausgestaltet werden. Die parlamentarische Beratung der neuen Strategie zur
Altersvorsorge könne lange Zeit dauern, zudem sei ihr Scheitern nicht ausgeschlossen,
so die Begründung. Je länger aber zugewartet werde, desto tiefer würden die
Einschnitte schliesslich sein, denn voraussichtlich gerate die AHV im Jahr 2020 in die
roten Zahlen. Der Bundesrat sprach sich gegen eine Auskopplung einzelner Elemente

MOTION
DATUM: 12.09.2013
FLAVIA CARONI
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aus der als Gesamtpaket konzipierten Reform aus und beantragte die Ablehnung der
Motion. Diese Ansicht fand im Rat jedoch keine Mehrheit: Er nahm den Vorstoss mit 123
zu 58 Stimmen gegen die Opposition des linken Lagers an. Der Ständerat behandelte die
Motion im Berichtjahr noch nicht. 47

Der Nationalrat nahm diskussionslos eine Motion seiner SGK zur AHV-Beitragspflicht
für Personalfürsorgestiftungen an. Der Vorstoss verlangt eine Lockerung der
Beitragspflicht, um die in Bedrängnis gekommenen Wohlfahrtsfonds, welche wichtige
volkswirtschaftliche Funktionen erfüllen, zu entlasten. 48

MOTION
DATUM: 04.12.2013
FLAVIA CARONI

Im Dezember 2013 reichte Yvette Estermann (svp, LU) eine Motion für eine steuerfreie
AHV ein. AHV-Renten sollten demnach auf Bundesebene vollständig steuerbefreit
werden, wobei den Kantonen und Gemeinden eine Besteuerung weiterhin möglich
bleiben sollte. Sie reiche damit die im Jahr 2010 vom Nationalrat abgelehnte Motion
Kaufmann (svp, ZH; Mo. 08.3726) erneut ein, da sich die Situation der älteren
Bevölkerung laufend verschlechtere. Statt immer mehr Geld dem Ausland zukommen zu
lassen, solle man sich auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger konzentrieren, erklärte
sie. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung. Eine Steuerbefreiung der AHV-
Renten sei nur korrekt, wenn man umgekehrt auch auf einen Steuerabzug der AHV-
Beiträge verzichten würde, erklärte er. Zudem würden die AHV-Beziehenden dadurch
gegenüber den übrigen Steuerzahlenden massiv begünstigt und damit das
verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot verletzt. Schliesslich müssten auch die
Mindereinnahmen von CHF 770 Mio. pro Jahr gegenfinanziert werden. Ende 2015 wurde
die Motion unbehandelt abgeschrieben. 49

MOTION
DATUM: 05.12.2013
ANJA HEIDELBERGER

Der Nationalrat behandelte in der Frühjahrssession eine Motion der BDP-Fraktion zur
automatischen Verknüpfung von Rentenalter und Lebenserwartung. Sowohl das
gesetzliche Rentenalter als auch der effektive Renteneintritt sollten fortan automatisch
an die Entwicklung der Lebenserwartung geknüpft sein, wobei eine gewisse individuelle
und berufsspezifische Flexibilität erhalten bleiben soll, so die Forderung. Damit würde
die höchst politisch und emotional geführte Diskussion durch eine klare und rationale
Logik ersetzt. Der Bundesrat beantragte mit Verweis auf die in der Strategie
Altersvorsorge 2020 festgehaltenen Massnahmen zur Erhöhung des gesetzlichen und
effektiven Rentenalters, die Motion abzulehnen. Eine Angleichung der beiden Werte sei
zudem kaum möglich und laufe den Flexibilisierungsabsichten in der AHV zuwider. Auch
sei eine blosse Berücksichtigung demographischer Parameter zur Festsetzung des
Rentenalters ungenügend. Eine bürgerliche Mehrheit im Nationalrat – unter Einschluss
der GLP, aber nur einer Minderheit der CVP – widersprach dieser Ansicht und nahm die
Motion mit 97 zu 73 Stimmen bei 8 Enthaltungen an. 50

MOTION
DATUM: 05.03.2014
FLAVIA CARONI

Die kleine Kammer nahm in der Sommersession 2014 eine Motion der Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) zur AHV-Beitragspflicht
für Personalfürsorgestiftungen ohne Diskussion an. Die grosse Kammer hatte dem
Geschäft, welches die Wohlfahrtsfonds entlasten will, bereits im Vorjahr zugestimmt. 51

MOTION
DATUM: 13.06.2014
FLAVIA CARONI

Die Räte behandelten eine Motion Schneider-Schneiter zur Befreiung von Babysitting
und Hausdienstarbeit von AHV-Beiträgen. Bei kleinen Dienstleistungen unter
Verwandten und Nachbarn, wie gelegentlichem Babysitting oder kleinen
Gartenarbeiten, die mit geringen Geldbeträgen oder Naturalien entschädigt werden, sei
den Beteiligten oft nicht klar, dass ein Arbeitsverhältnis vorliege und damit AHV
abgerechnet werden müsse; sie befänden sich somit unwissentlich in der Illegalität.
Zwar liege gerade bei Hausdienstarbeiten unbestreitbar eine Missbrauchsgefahr vor, so
die Motionärin. Jedoch führe auch das Festhalten an einer Rechtsnorm, welche den
Betroffenen unverständlich erscheine und konkret nicht durchsetzbar sei, zu einem
geminderten Respekt vor dieser Norm und damit zu Missbrauchsgefahr. Der Bundesrat
beantragte die Annahme der Motion, stellte jedoch bereits in Aussicht, die Befreiung
auf Arbeitnehmende unter 25 Jahren und einen Jahresverdienst von maximal CHF 750
beschränken zu wollen. Der Nationalrat nahm den Vorstoss in der Sommersession
stillschweigend an. Im Gegensatz dazu entfaltete sich im Ständerat in der Herbstsession
eine Debatte, angestossen durch die SGK-SR, welche gegen eine Minderheit Seydoux

MOTION
DATUM: 20.06.2014
FLAVIA CARONI
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(cvp, JU) die Ablehnung der Motion beantragte. Die Mehrheitssprecherin äusserte den
Verdacht, die Motion sei nicht aufgrund eines Bündels negativer Erfahrungen mit den
betreffenden Bestimmungen, sondern vielmehr aufgrund eines Einzelfalles – gemeint
war jener von Nationalrat Hans Fehr (svp, ZH) – lanciert worden. Die Notwendigkeit
einer neuen Regelung sei nicht gegeben und bei Hausangestellten mit vielen
Arbeitgebenden, welche je nur Löhne von einigen hundert Franken jährlich bezahlten,
sei die Gefahr von Missbrauch und folglich von Beitragslücken gross. Eine
entsprechende Regelung würde zudem eine Ausnahme zur Ausnahme bilden –
Jahreslöhne unter CHF 2‘300 pro Arbeitgeber sind nicht AHV-pflichtig, ausser die
Tätigkeit wird in einem Privathaushalt ausgeführt – und damit das System weiter
verkomplizieren. Die Minderheitssprecherin hielt dagegen, negative Erfahrungen lägen
nur darum nicht vor, weil die Regel allgemein unbekannt sei. Auch der Bundesrat
spreche von einer Disproportionalität zwischen dem Aufwand für die AHV-Abrechnung
und den tatsächlichen Beiträgen, und die von ihm vorgeschlagene Lösung sei nicht
übertrieben kompliziert, bringe jedoch Rechtssicherheit für die Privathaushalte. Ein
Ordnungsantrag Niederberger (cvp, NW), der die Motion aufgrund der
Nichtübereinstimmung des Motionstexts mit der vorgeschlagenen Umsetzung des
Bundesrates zur Prüfung an die Kommission zurückweisen wollte, wurde deutlich
abgelehnt. Der Rat überwies die Motion mit 22 zu 14 Stimmen bei 5 Enthaltungen. 52

Eine Motion Feller (fdp, VD) bezweckt die Unterstellung des Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO unter das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Dass der
Ausgleichsfonds als Verwalter bedeutender öffentlicher Vermögenswerte im Gegensatz
z.B. zur Bundesverwaltung und den ETH nicht diesem Gesetz unterstellt ist, sei
unverständlich. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, der Nationalrat
folgte dem Antrag in der Herbstsession stillschweigend. 53

MOTION
DATUM: 26.09.2014
FLAVIA CARONI

Der Ständerat beriet in der Wintersession eine Motion Niederberger (cvp, NW) zur
Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV. Ziel der Motion ist es, die
Unternehmen von bürokratischem Aufwand, der durch die Abrechnung der AHV
entsteht, zu entlasten. Dazu sollen der AHV-Ausweis und die Pflicht zur unterjährigen
Meldung neuer Arbeitnehmender an die Ausgleichskasse abgeschafft werden. Die
Forderung geht zurück auf den bundesrätlichen Bericht zu zwei Postulaten aus dem
Jahr 2010, in dem die genannten Massnahmen als Teil eines Massnahmenkatalogs zur
Entlastung der Unternehmen im Bereich der AHV aufgelistet werden. Im Sommer 2014
hatte sich der Bundesrat entschieden, die bereits beschlossenen Streichungen nicht
vorzunehmen, insbesondere aus Gründen der Schwarzarbeitsbekämpfung und der
Regelung der Erwerbstätigkeit von Ausländerinnen und Ausländern. An diesem
Entscheid sollte nun festgehalten werden. Der Rat folgte dem nicht und nahm die
Motion mit 26 zu 13 Stimmen ohne Debatte an. 54

MOTION
DATUM: 27.11.2014
FLAVIA CARONI

In der Sommersession 2015 gelangte die Motion Niederberger (cvp, NW) zur
Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV zur Beratung in den
Nationalrat. Die Mehrheit der Kommission für Wirtschaft und Abgaben WAK-NR
beantragte Annahme der Motion, eine Minderheit Jans (sp, BS) beantragte Ablehnung.
Der Mehrheitssprecher betonte die Wichtigkeit und Dringlichkeit einer administrativen
Entlastung der Wirtschaft insbesondere angesichts der anhaltenden Frankenstärke. Die
Argumentation des Bundesrates bezüglich Schwarzarbeitsbekämpfung sei zudem nicht
überzeugend: Die Verantwortung dafür liege nicht bei der AHV, sondern bei den
Migrationsämtern. Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion machten auf den
Umstand aufmerksam, dass die Motion unmittelbar auf eine – weitreichende –
Verordnungsänderung abziele. Vor diesem Hintergrund kritisierten sie, dass bei den
betroffenen Akteuren, namentlich den Kantonen, den Migrationsämtern und den
Sozialpartnern, keine Vernehmlassung durchgeführt worden war. Deshalb seien die
Auswirkungen der Motion unklar. Während der Minderheitssprecher beim Antrag auf
direkte Ablehnung blieb und argumentierte, Schwarzarbeit sei in der Schweiz ein
grosses Problem, das infolge der Motion weiter zunehmen könnte, reichte sein
Parteikollege Pardini (sp, BE) einen Ordnungsantrag ein, um den Vorstoss an die
Kommission zurückzuweisen. Dies würde dem Bundesrat die Möglichkeit geben,
Konsultationen durchzuführen und so die Informationsbasis zu verbreitern. Bundesrat
Berset drückte seine Unterstützung für den Ordnungsantrag aus. Er warnte davor, ohne
weitere Abklärungen eine Entscheidung zu treffen, welche angesichts der Tatsache,
dass der Ständerat die Motion bereits angenommen hatte, definitiv wäre. Gleichzeitig

MOTION
DATUM: 04.06.2015
FLAVIA CARONI
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versicherte der Innenminister, der Bundesrat sei immer um administrative
Vereinfachungen bemüht, wo diese möglich seien. In der Tat stellte sich im Laufe der
Beratung heraus, dass der Kommission bei ihrer Vorberatung relevante Bedenken
entgangen waren: So hatten sich der Unternehmerverband und die UNIA des Kantons
Waadt gegen die Motion ausgesprochen, mit dem Hinweis, diese schade ehrlichen
Unternehmen. Unehrliche Firmen, so äusserten sich auch Mitglieder der Ratsrechten,
könnten ohne die Pflicht zur unterjährigen Meldung neuer Arbeitnehmender im Februar
neues Personal einstellen, um dieses anschliessend im Dezember wieder zu entlassen,
und so auf betrügerische Weise die AHV-Pflicht umgehen. Baustellenkontrollen, ein
wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, würden zudem deutlich
erschwert.
Angesichts der in der Debatte geäusserten Argumente stimmten alle Fraktionen dem
Ordnungsantrag Pardini zu, dieser wurde mit 175 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung
angenommen. Die Motion wurde damit vom Tagesprogramm gestrichen. 55

Eine Motion de Courten (svp, BL) zur Sicherung der AHV-Finanzen ohne massive
Steuer- und Beitragserhöhungen scheiterte in der Sommersession 2015 am Erstrat. Der
Motionär wollte den Bundesrat zwingen, die geplante Reform der Altersvorsorge 2020
so auszugestalten, dass die AHV längerfristig ohne Erhöhung von Steuern oder Beiträgen
finanziert werden kann, und zwar mittels einer jährlichen Überprüfung und Anpassung
des Rentenalters und einer Angleichung des Rentenalters von Männern und Frauen.
Damit sollte die Mindestreserve des AHV-Fonds in einem Zielband zwischen 70 und 80
Prozent einer Jahresausgabe gehalten werden. In Anlehnung an den Bundesrat sprach
sich auch der Nationalrat mehrheitlich gegen den Vorstoss aus. Er tat dies mit 109 zu 71
Stimmen bei 3 Enthaltungen. 56

MOTION
DATUM: 04.06.2015
FLAVIA CARONI

Wie im Vorjahr bereits der Nationalrat, nahm auch der Ständerat in der Sommersession
2015 eine Motion Feller (fdp, VD) zur Unterstellung des Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
unter das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen stillschweigend an. 57

MOTION
DATUM: 09.06.2015
FLAVIA CARONI

Per 1. Januar 2015 änderte der Bundesrat zur Umsetzung der Motion Schneider-
Schneiter (cvp, BL) betreffend die Befreiung von Babysitting und Hausdienstarbeit von
AHV-Beiträgen die Verordnung über die AHV: Er schuf eine Ausnahme aus der
Beitragspflicht für Personen unter 25 Jahren mit Jahreseinkommen bis CHF 750. Auf
Verlangen der Versicherten können die AHV-Beiträge jedoch weiterhin erhoben
werden. Damit habe er die Motion Schneider-Schneiter erfüllt, erklärte der Bundesrat,
weshalb er diese in seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden
Räte im Jahre 2014 zur Abschreibung beantragte. Stillschweigend folgten Stände- und
Nationalrat diesem Antrag in der Sommersession 2015. 58

MOTION
DATUM: 15.06.2015
ANJA HEIDELBERGER

Mit einer Änderung der AHVV erhöhte der Bundesrat per 1. Januar 2015 den
Höchstbetrag für Abgangsentschädigungen bei einer Entlassung aus betrieblichen
Gründen, der von der AHV-Beitragspflicht ausgenommen ist, auf den viereinhalbfachen
Betrag der maximalen jährlichen Altersrente. Zudem nahm er Härtefallleistungen, also
«ausserordentliche Unterstützungsleistungen durch den Arbeitgeber zur Linderung
einer finanziellen Not des Arbeitnehmers», von der Beitragspflicht aus. Damit habe er
die Motion der SGK-NR bezüglich der AHV-Beitragspflicht für
Personalfürsorgestiftungen erfüllt und empfehle sie zur Abschreibung, erklärte der
Bundesrat im Rahmen seines Berichts über Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte im Jahre 2014. Stillschweigend stimmten Stände- und Nationalrat
der Abschreibung in der Sommersession 2015 zu. 59

MOTION
DATUM: 15.06.2015
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2015 beschäftigte sich der Ständerat als Zweitrat mit einer Motion
Parmelin (svp, VD) zur Abschaffung der Renten für Kinder AHV-beziehender Eltern. Die
Kommission beantragte dem Rat einstimmig, den Vorstoss zusammen mit vier weiteren
vom Nationalrat angenommenen Motionen (12.3553, 12.4129, 12.4131, 13.3313), welche
ebenfalls die Altersvorsorge betreffen, abzulehnen. Im Zuge der Kommissionsdebatte
über die Reform der Altersvorsorge seien die Forderungen aller fünf Motionen
mehrmals angesprochen worden, ohne dass beantragt worden wäre, diese im
Reformprojekt zu berücksichtigen. Es gelte daher, die entsprechenden Vorstösse

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI
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abzulehnen. Der Rat folgte diesem Antrag diskussionslos. 60

In der Herbstsession 2015 beschäftigte sich der Ständerat als Zweitrat mit einer Motion
der BDP-Fraktion zur automatischen Verknüpfung von Rentenalter und
Lebenserwartung. Die Kommission beantragte dem Rat einstimmig, den Vorstoss
zusammen mit vier weiteren vom Nationalrat angenommenen Motionen (11.4115,
12.3553, 12.4129, 13.3313), welche ebenfalls die Altersvorsorge betreffen, abzulehnen.
Im Zuge der Kommissionsdebatte über die Reform der Altersvorsorge seien die
Forderungen aller fünf Motionen mehrmals angesprochen worden, ohne dass beantragt
worden wäre, diese im Reformprojekt zu berücksichtigen. Es gelte daher, die
entsprechenden Vorstösse abzulehnen. Der Rat folgte diesem Antrag diskussionslos. 61

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession 2015 beschäftigte sich der Ständerat als Zweitrat mit einer Motion
der FDP-Liberalen Fraktion zur raschen Einführung einer AHV-Schuldenbremse. Die
Kommission beantragte dem Rat einstimmig, den Vorstoss zusammen mit vier weiteren
vom Nationalrat angenommenen Motionen (11.4115, 12.4129, 12.4131, 13.3313), welche
ebenfalls die Altersvorsorge betreffen, abzulehnen. Im Zuge der Kommissionsdebatte
über die Reform der Altersvorsorge seien die Forderungen aller fünf Motionen
mehrmals angesprochen worden, ohne dass beantragt worden wäre, diese im
Reformprojekt zu berücksichtigen. Es gelte daher, die entsprechenden Vorstösse
abzulehnen. Der Rat folgte diesem Antrag diskussionslos. 62

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Eine Motion Frehner (svp, BS) über die Einsitznahme von Ausländern im
Kassenvorstand von Verbandsausgleichskassen, welche das Parlament 2013
überwiesen hatte, wurde in der Herbstsession 2015 vom Ständerat abgeschrieben. Die
Abschreibung stand im Zusammenhang mit der Reform der Altersvorsorge 2020. 63

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Im Zuge der Behandlung der Reform der Altersvorsorge 2020 beschloss der Ständerat
in der Herbstsession 2015, eine Motion der SGK-NR zur vorzeitigen Pensionierung
abzuschreiben. 64

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Eine Motion der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
(SGK-SR) aus dem Jahr 2003 für mehr Transparenz in die AHV-Finanzierung wurde in
der Herbstsession 2015 vom Ständerat abgeschrieben. Der Abschreibungsentscheid
wurde im Kontext der Debatte zur Reform der Altersvorsorge 2020 gefällt. 65

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

In der Wintersession 2015 befand der Nationalrat definitiv über die Motion
Niederberger (cvp, NW) zur Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV.
Die Kommissionsmehrheit und der Sozialminister Berset beantragten, den Vorstoss
abzulehnen, eine rechts-bürgerliche Minderheit Egloff (svp, ZH) plädierte für Annahme.
Damit hatten sich die Mehrheitsverhältnisse in der Kommission seit der Debatte in der
Sommersession, in der die Motion vom Plenum an die Kommission zurückgewiesen
worden war, geändert. Inzwischen hatte der Bundesrat eine Vernehmlassung bei
Kantonen und Sozialpartnern durchgeführt. Eine knappe Mehrheit der Kantone,
darunter jene mit einer hohen Anzahl Grenzgänger, lehnten die Motion ab, ebenso die
Gewerkschaften. Unter den Arbeitgeberverbänden herrschte keine Einigkeit. Infolge
der Vernehmlassung hatte die Verwaltung auf Auftrag der Kommission einen Vorschlag
für eine Verordnungsänderung ausgearbeitet, welche die Anliegen der Motion faktisch
erfüllt, ohne dabei die Bekämpfung der Schwarzarbeit zu gefährden, so die beiden
Mehrheitssprecher. Eine Lösung auf nicht-parlamentarischem Weg sei zudem schneller
und schone die Ressourcen des Parlamentsbetriebs. Diese Faktoren hatten zum
Meinungsumschwung in der Kommission geführt. Bundesrat Berset bestätigte in seinem
Votum, der Bundesrat werde die Verordnungsänderung noch im selben Jahr an die
Hand nehmen. Die Kommissionsminderheit erklärte, nicht alle in der Schweiz
arbeitenden und im Ausland wohnhaften Personen seien zwingend der AHV-Pflicht
unterstellt, eine Kongruenz zwischen Erwerbstätigkeit und AHV-Unterstellung bestehe
somit nicht. Deshalb tauge die unterjährige AHV-Anmeldung nicht zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit und sei unnötig, so das Hauptargument. Die Parlamentsmitglieder der

MOTION
DATUM: 08.12.2015
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Mitte- und Rechtsfraktionen teilten diese Ansicht mehrheitlich: Die Motion wurde mit
100 zu 80 Stimmen und acht Enthaltungen angenommen, gegen den Willen der
geschlossen stimmenden Linken und der GLP-Fraktion. 66

Wie ein Jahr zuvor bereits der Ständerat schrieb in der Herbstsession 2016 auch der
Nationalrat im Zuge seiner Behandlung der Reform der Altersvorsorge 2020 eine Motion
Frehner (svp, BS) über die Einsitznahme von Ausländern im Kassenvorstand von
Verbandsausgleichskassen ab. 67

MOTION
DATUM: 29.09.2016
FLAVIA CARONI

Joseph Dittli (fdp, UR) beabsichtigte, mittels einer Motion die AHV-Leistungen für
Hörversorgungen auf das Niveau der IV-Vergütungen anzuheben. Demnach sollen für
Personen mit Hörminderungen im AHV- und im IV-Alter dieselben medizinischen
Indikationskriterien gelten – gemäss geltendem Recht muss der Mindesthörverlust im
IV-Alter 15 bis 20 Prozent, im AHV-Alter 35 Prozent betragen. Zudem soll der
Pauschalbetrag im AHV-Alter für beide Ohren dem höheren Betrag des IV-Alters
angepasst werden. Schliesslich soll die Härtefallregelung der IV, welche bei starken
Hörbehinderungen Hörgeräte finanziert, die über die Pauschale hinausgehen, auch auf
Personen im AHV-Alter ausgedehnt werden. Die heutige Ungleichbehandlung von
Betroffenen im IV- und AHV-Alter sei ungerecht, erklärte der Motionär. Heute würden
Menschen höheren Alters noch äusserst aktiv am Gesellschaftsleben teilnehmen, dazu
sei aber ein gutes Gehör ein elementarer Faktor. Da ein nichtversorgter Hörverlust auch
Auswirkungen auf neuronaler und kognitiver Ebene habe, solle er frühzeitig behandelt
werden. 
In seiner Antwort erläuterte der Bundesrat die Unterschiede zwischen IV und AHV. So
liege das Ziel der IV in der Eingliederung der Betroffenen ins Erwerbsleben und in das
soziale Umfeld. Die AHV bezahle als Rentenversicherung hingegen solche Hilfsmittel nur
aufgrund einer „historisch gewachsenen Sonderregelung“. Da es gezielte individuelle
Unterstützung von öffentlichen und privaten Stellen für Personen im AHV-Alter, welche
sich die Hörgeräteversorgung nicht leisten können, gebe, lehne er die Motion ab.
Jedoch halte auch er eine binaurale Versorgung – also die Versorgung beider Ohren mit
Hörgeräten – aus audiologischer Sicht für sinnvoll und werde eine entsprechende
Änderung der Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die
Altersversicherung (HVA) prüfen. 

Bei der Ständeratsdebatte in der Herbstsession 2016 widersprach der Motionär den
Aussagen des Bundesrates. Demnach würden zwar Personen mit Anspruch auf
Ergänzungsleistungen CHF 210 an ihre Hörgeräte erhalten, zudem könne Pro Senectute
eine individuelle Finanzhilfe sprechen, jedoch nicht an Personen, die
Ergänzungsleistungen erhielten. Ansonsten gebe es keine Möglichkeiten, diesbezüglich
finanzielle Unterstützung zu erhalten. Allgemein pflichtete Pascale Bruderer Wyss (sp,
AG) dem Motionär bei, dass soziale Inklusion in allen Lebensphasen und -bereichen
wichtig sei und sich die Schweiz gemäss der UNO-Behindertenrechtskonvention dazu
verpflichtet habe. Beide erachteten die Antwort des Bundesrates bezüglich der
binauralen Versorgung als Chance, einen Teilerfolg zu erzielen. Man müsse jedoch die
Motion annehmen, um sicherzustellen, dass das Problem wirklich angegangen werde.
Von allen anwesenden Ständerätinnen und Ständeräten befürwortet, wurde die Motion
einstimmig angenommen. 68

MOTION
DATUM: 06.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

In Erfüllung der Motion Feller (fdp, VD) unterstellte der Bundesrat den Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO im Rahmen der Schaffung des Bundesgesetzes über die Anstalt zur
Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO unter das Gesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen und beantragte die Motion zur Abschreibung.
Ständerat und Nationalrat nahmen sowohl die entsprechende Regelung als auch die
Abschreibung in der Wintersession 2016 respektive der Frühjahrssession 2017
stillschweigend an. 69

MOTION
DATUM: 06.03.2017
ANJA HEIDELBERGER
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In der Sommersession 2017 schrieben National- und Ständerat die Motion Niederberger
(cvp, NW) für eine Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV ab, wie es
der Bundesrat zuvor in seinem Bericht über Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte im Jahre 2016 empfohlen hatte. 70

MOTION
DATUM: 06.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2017 beschloss die SGK-NR, den Text der Motion Dittli (fdp, UR) „Anhebung der
AHV-Leistungen für Hörversorgungen auf das Niveau der IV-Vergütungen“
abzuändern. Sie beschränkte den Motionstext auf die Forderung nach einer binauralen
Versorgung – also die Hörversorgung beider Ohren –, wobei der Betrag, den die AHV
ausbezahlen soll, wie üblich nur bei 75 Prozent des Betrages liegt, den Personen von der
IV erhalten. Durch die Streichung der übrigen Forderungen sollen „die Grenzen
zwischen der AHV als Rentenversicherung und der IV als Eingliederungsversicherung“
erhalten bleiben. Dies stiess in der Herbstsession im Nationalrat nicht nur auf
Zustimmung. Toni Brunner (svp, SG) zum Beispiel erörterte, dass es seiner Minderheit
ums Prinzip gehe: Man müsse einen weiteren Leistungsausbau, der voraussichtlich
jährlich rund CHF 14 Mio. kosten würde, bekämpfen. Mit 118 zu 52 Stimmen (bei 14
Enthaltungen) nahm die grosse Kammer jedoch den auch vom Bundesrat unterstützten,
abgeänderten Motionstext gegen den Widerstand des Grossteils der SVP-Fraktion und
einzelner Mitglieder der FDP-Fraktion an. In der Herbstsession 2017 folgte der
Ständerat auf Antrag der SGK-SR stillschweigend dem Beispiel seines Schwesterrats. 71

MOTION
DATUM: 07.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem die Initiative zur Eliminierung der Heiratsstrafe gemäss den Ergebnissen der
Vox-Analyse nicht am Inhalt, sondern an der darin aufgeführten Ehe-Definition
gescheitert war, hatte die CVP-Fraktion im März 2016 eine Motion eingereicht, die eine
Beseitigung der Benachteiligungen von Ehepaaren und Paaren in eingetragener
Partnerschaft gegenüber Nichtverheirateten in der AHV vorsah. Die
Ungleichbehandlung werde insbesondere bei der AHV als stossend empfunden, wo
Verheiratete und Paare in eingetragener Partnerschaft bis zu CHF 1175 weniger
erhielten als unverheiratete Paare. Der Bundesrat liess dieses Argument nicht gelten:
Ehepaare seien in den Sozialversicherungen insgesamt gegenüber Unverheirateten
privilegiert. Bei einer allfälligen Annahme der Motion müssten daher auch diese
Ungleichbehandlungen mitberücksichtigt, entsprechend alle zivilstandsabhängigen
Regelungen aufgehoben und somit die erste Säule umfassend umgebaut werden. Von
einem solchen Umbau würden aber nur Ehepaare mit Maximalrenten profitieren, daher
müsste auch sichergestellt werden, dass nicht Personen mit tieferen Einkommen diese
Verbesserungen finanzieren müssten. Schliesslich verwies der Bundesrat auf die
Behandlung der Reform der Altersvorsorge 2020, in deren Rahmen die entsprechenden
Fragen bereits behandelt würden. 

In der Nationalratsdebatte während der Frühjahrssession 2018 pflichtete Ruth Humbel
(cvp, AG) im Namen ihrer Fraktion dem Bundesrat bei, dass bei einer Abschaffung der
Benachteiligung auch die Privilegien korrigiert werden müssten. Sie widersprach ihm
jedoch bezüglich der Profiteure der Reform: Gemäss der AHV-Statistik 2016 werde die
Ehepaarrente nicht nur bei der Maximalrente, sondern bei Beitragslücken bereits auf
einer tieferen Stufe plafoniert. 2016 seien demnach 88 Prozent aller Ehepaare von einer
plafonierten Rente betroffen gewesen. Auf Nachfrage erklärte sie zudem, diese
Gleichstellung durch Abschaffung der übrigen Privilegien Verheirateter und durch
Korrekturen bei Witwen- und Kinderrenten finanzieren zu wollen. Diese Kosten würden
sich gemäss Gesundheitsminister Berset auf CHF 2.6 Mrd. belaufen, was er als weiteren
Grund anführte, die Motion abzulehnen. Schliesslich sei ein neues Projekt zur Reform
der Altersvorsorge in Arbeit, das im Sommer 2018 in die Vernehmlassung geschickt
werde. In dessen Rahmen könnten solche Anliegen besser eingebracht werden als
durch isolierte Projekte wie die vorgelegte Motion. Eine aus den SVP-, CVP- und BDP-
Fraktionen bestehende Mehrheit des Nationalrats bestand jedoch auf einer
eigenständigen Behandlung dieser Frage und nahm die Motion mit 102 zu 88 Stimmen
bei 2 Enthaltungen an. 72

MOTION
DATUM: 07.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Ende 2018 reichte Alfred Heer (svp, ZH) eine Motion ein, um die Negativzinsen der SNB
der AHV zugute kommen zu lassen. Durch eine Änderung der Grundlagen der
Gewinnverteilung sollten die von der Nationalbank erhobenen Negativzinsen
vollumfänglich in die AHV anstatt in die Bundeskasse fliessen, zumal der Bund von
fehlenden Schuldzinsen oder gar Zinsüberschüssen auf neuen Bundesobligationen
profitiere, während das Kapital der Versicherten in AHV und Pensionskassen durch die
Negativzinsen tiefer versteuert werde, wie der Motionär argumentierte. Der Bundesrat
wies darauf hin, dass dieser Betrag für eine Sanierung der AHV bei Weitem nicht
ausreiche und die AHV permanenter und nachhaltiger Einnahmen bedürfe, die
Negativzinsen aber nur vorübergehend erhoben würden. Zudem steige der
Bundesbeitrag an die AHV durch seine Bindung an das AHV-Ausgabenwachstum mit
jährlich 3 Prozent bereits sehr stark. Folglich empfahl er die Motion zu Ablehnung. 
In der Frühjahrssession 2020 reichte der Motionär einen Ordnungsantrag auf
Behandlung seiner Motion während der laufenden Session ein. Eine Alimentierung der
AHV sei dringend, deshalb müsse man jetzt diesbezüglich eine Lösung finden, erklärte
Heer. Im Namen der WAK-NR bestätigte Christian Lüscher (fdp, GE) mit Verweis auf
mehrere entsprechende Vorstösse die Aktualität dieses Themas. Da die übrigen
Vorstösse im März 2020 in der SGK-NR behandelt würden, die Motion Heer bei
Annahme im Nationalrat jedoch im März nicht mehr durch die nationalrätliche
Kommission diskutiert werden könne, erachtete er die Ablehnung des Ordnungsantrags
als den schnelleren Weg für die Behandlung der Motion. Dennoch nahm der Nationalrat
den Ordnungsantrag mit 141 zu 52 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen den Willen der
Grünliberalen, der FDP.Liberalen sowie eines Teils der Mitte-Fraktion an. Zu der auf
Mittwoch der dritten Sessionswoche angesetzten Behandlung der Motion kam es jedoch
aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der Frühjahrssession nicht mehr. 73

MOTION
DATUM: 18.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

In seiner im März 2020 eingereichten Motion wollte Thierry Burkart (fdp, AG) die
Berechnungsmethode für die Höhe des Zinsabzuges auf dem investierten Eigenkapital
für die Abrechnung der AHV ändern. Für das Jahr 2019 habe der Zinsabzug 0.0 Prozent
betragen, was unrealistisch sei und nicht den Marktbedingungen der Unternehmen,
insbesondere der KMU, entspreche. Der Zinsabzug für Eigenkapital müsse höher sein als
derjenige für Fremdkapital, da Ersteres risikoreicher sei. In anderen Gesetzen, wie zum
Beispiel dem Stromversorgungsgesetz, würde diesem Grundsatz Rechnung getragen,
entsprechend solle der Zinssatz auch im AHVG so angepasst werden, dass er «der
jährlichen Durchschnittsrendite der Anleihen der nicht öffentlichen inländischen
Schuldner in Schweizer Franken zuzüglich eines marktüblichen Risikozuschlags»
entspreche.
Der Bundesrat entgegnete, dass der Zinsabzug auf dem im Betrieb investierten
Eigenkapital dazu diene, dasjenige Einkommen auszuscheiden, welches im Unterschied
zum Erwerbseinkommen in der AHV nicht beitragspflichtig sei. Es werde daher
entsprechend der durchschnittlich üblichen Rendite am Kapitalmarkt berechnet. Der
Zinssatz widerspiegle somit den Vermögensertrag dieses Kapitals auf dem Markt, nicht
die Refinanzierungskosten einer selbständigerwerbenden Person. 
In der Sommersession 2020 nahm der Ständerat einen Ordnungsantrag Ettlin (cvp, OW)
an und wies die Motion der SGK-SR zur Vorberatung zu. Ettlin hatte argumentiert, dass
die Antwort des Bundesrates die Funktion des Eigenkapitals bei
Selbständigerwerbenden nicht vollständig erfasse und den Rechtsvergleich mit
Aktionären und Mitarbeitern von Aktiengesellschaften oder einer GmbH vermissen
lasse. 74

MOTION
DATUM: 03.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2020 stand die von Alfred Heer (svp, ZH) in der Frühjahrssession
verlangte Behandlung seiner Motion «Negativzinsen der SNB in die AHV» auf dem
Programm. Heer betonte, dass die SNB dadurch, dass fremde Zentralbanken sehr viel
Geld druckten, ebenfalls zu diesem Schritt gezwungen sei. Mit den Negativzinsen
würden die Sparer «beschissen», während der Bund profitiere. Wenn man nun die
Verteilung des Gewinns ändere, habe dies jedoch keine Auswirkungen auf die
Unabhängigkeit der Nationalbank und auch die Kantone seien nicht betroffen. Einzig
der Bund habe dadurch weniger Einnahmen, er könne aber in seinen Verhandlungen
mit der SNB selbst dafür sorgen, dass Letztere die Differenz mithilfe der
Ausschüttungsreserve ausgleiche. Finanzminister Maurer empfahl die Vorlage im Namen
des Bundesrates zur Ablehnung. Vor der Einreichung der Motion habe die SNB jährlich
CHF 2 Mrd. an Negativzinsen eingenommen, nach der Ausweitung der Freimenge für die
Banken seien das voraussichtlich nur noch CHF 500 Mio. Dieses Geld reiche nicht, um
die strukturellen Probleme der AHV zu lösen. Zudem sei für die Änderung der Verteilung

MOTION
DATUM: 17.06.2020
ANJA HEIDELBERGER
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eine Verfassungsänderung nötig. Die mahnenden Worte des Finanzministers trafen
jedoch nicht auf offene Ohren: Mit 108 zu 79 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) nahm der
Nationalrat die Motion an. Eine Allianz der SP-, Grünen- sowie der Mehrheit der SVP-
Fraktion setzte sich gegen die Grünliberale-, die FDP.Liberale- und die Mitte-Fraktion
durch. 75

Bei der AHV sei der Zeitpunkt des Eintrags im Handelsregister für juristische Personen,
die aus einer Personenunternehmung hervorgehen, zentral für den Beginn der
Beitragspflicht. Dies stimme zwar grundsätzlich mit dem Verfahren bei der Festlegung
der Steuerpflicht in der direkten Bundessteuer überein, im Steuergesetz sei jedoch in
Ausnahmefällen eine rückwirkende Umwandlung des Unternehmens möglich. Dieser
Unterschied in den Startzeitpunkten führe in der Praxis zu Schwierigkeiten, erklärte
Albert Vitali (fdp, LU) Ende 2019 in seiner Motion für eine Harmonisierung von AHV-
und Steuerrecht, mit der er ebendieses Problem beheben wollte. Diskussionslos
beantragte der Bundesrat die Motion zur Annahme. 
Der Nationalrat behandelte den Vorstoss in der Sommersession 2020, eine Woche
nachdem Albert Vitali verstorben war. Stillschweigend nahm die grosse Kammer die
Motion an. 76

MOTION
DATUM: 19.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

«Mehr Lebensqualität und sichere Renten für alle», forderte Ruedi Noser (fdp, ZH) im
Mai 2020 in einer Motion. Noser wollte den gesetzlichen Ferienanspruch um zwei
Wochen erhöhen, gleichzeitig aber auch das Rentenalter für Frauen und Männer auf 67
Jahre anheben. Damit lasse sich das Rentenalter erhöhen, ohne dass dadurch die
Lebensarbeitszeit zunehme, argumentierte der Motionär. Durch die hohen aktuellen
Rentenversprechen profitiere hauptsächlich die Rentnergeneration vom
Produktivitätswachstum, nicht die heute aktive Generation. Zudem könne durch die
Rentenaltererhöhung die Finanzierungslücke der AHV um die Hälfte reduziert sowie der
Umwandlungssatz im BVG um 0.5 Prozent angepasst werden, ohne dass er gesenkt
werden müsse: Durch die Rentenaltererhöhung sinkt die durchschnittliche
Lebenserwartung nach der Pensionierung, wodurch das vorhandene Geld bei
gleichbleibendem Umwandlungssatz länger ausreicht. Der Bundesrat beantragte die
Motion zur Ablehnung. Für ihn sei ein mehrheitsfähiger Kompromiss prioritär, erklärte
er und verwies auf das Projekt AHV 21. Eine generelle Rentenaltererhöhung könne die
Opposition gegen dieses Projekt stärken, befürchtete er. Zudem würden die
Arbeitnehmenden profitieren, während die Kompensationsmassnahme
Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen keinen zusätzlichen Nutzen bringen
würde. 
In der Herbstsession 2020 behandelte der Ständerat die Vorlage und hatte sich sogleich
mit einem Ordnungsantrag Ettlin (cvp, OW), der die Motion der SGK-SR zur Vorprüfung
zuweisen wollte, auseinanderzusetzen. Die Kommission behandle im Moment die
Vorlage zur AHV 21, deshalb solle diese Motion gleichzeitig und im
Gesamtzusammenhang beraten werden, schlug Ettlin vor. Zudem habe sich Noser vor
wenigen Tagen bei einem Fahrradunfall verletzt, auch aus Mitleid mit ihm solle der Rat
doch der Überweisung zustimmen. Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Antrag
und wies die Motion der Kommission zu. 77

MOTION
DATUM: 21.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2020 reichte Andri Silberschmidt (fdp, ZH) eine Motion (Mo. 20.3833) ein, mit
der er den Bundesrat verpflichten wollte, «ausgaben- und einnahmenseitig zu gleichen
Teilen ausgewogene Massnahmen» auszuarbeiten, mit denen eine Finanzierung der
AHV im Jahr 2050 ohne Umlagedefizit möglich wäre. Auch mit der STAF und der AHV 21
liege das erwartete Umlagedefizit im Jahr 2050 noch im dreistelligen Milliardenbereich,
betonte er mit Verweis auf Daten des BSV. Der Bundesrat begrüsste in seiner Antwort
zwar die Forderung Silberschmidts, zumal die AHV 21-Reform das finanzielle
Gleichgewicht der AHV lediglich bis ins Jahr 2030 sichern solle und die darauffolgenden
Jahre entsprechend in einer nächsten Revision angegangen werden müssten. Er
kritisierte hingegen die Forderung einer gleich stark auf ausgaben- wie
einnahmenseitigen Massnahmen beruhenden Revision, da diese den
Handlungsspielraum zu stark einschränke. Kurz nach Publikation der bundesrätlichen
Antwort und noch bevor die Motion im Nationalrat behandelt werden konnte, reichte
Silberschmidt eine zweite Motion (Mo. 20.4078) nach, in der er die Forderung einer
Finanzierung der AHV im Jahr 2050 ohne Umlagedefizit beibehielt, jedoch die
Einschränkung auf gleich stark ausgaben- und einnahmenseitige Massnahmen strich. In
der Wintersession 2020 sprach sich der Nationalrat stillschweigend für die zweite

MOTION
DATUM: 18.12.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Motion Silberschmidt aus, nachdem sie auch der Bundesrat zur Annahme empfohlen
hatte. 78

Im Februar 2021 zog Ruedi Noser (fdp, ZH) seine Motion für mehr Lebensqualität und
sichere Renten für alle zurück, nachdem sie die SGK-SR mit 7 zu 1 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) zur Ablehnung empfohlen hatte. Man wolle die AHV 21-Reform «nicht mit
parallelen Vorstössen überladen», hatte die Kommission ihre ablehnende Haltung
begründet. 79

MOTION
DATUM: 23.02.2021
ANJA HEIDELBERGER

Die SGK-SR beriet die 2016 noch von der CVP-Fraktion eingereichte Motion zur
Beseitigung der Heiratsstrafe in der AHV im Februar 2021, nachdem sie ihre erste
Behandlung 2018 aufgrund der Annullation der Abstimmung über die CVP-Initiative
gegen die Heiratsstrafe sistiert hatte. In der Zwischenzeit hatte der Bundesrat aber die
Botschaft der neusten Revision der AHV, der AHV 21, vorgelegt, welche die SGK-SR
bereits vorberaten hatte. Dabei hat die Kommission gemäss ihrer Medienmitteilung
vorgeschlagen, die Ehepaarrente von 150 Prozent auf 155 Prozent zu erhöhen und damit
den Ehepaaren in der AHV zusätzlich CHF 650 Mio. jährlich zukommen zu lassen.
Weitere Verbesserungen seien aufgrund der grossen Kosten «nicht opportun». Folglich
beantragte die Kommissionsmehrheit den Vorstoss zur Ablehnung, eine Minderheit
Hegglin (mitte, ZG) verlangte jedoch weiterhin seine Annahme. In der Ständeratsdebatte
in der Frühjahrssession 2021 widersprach Kommissionssprecher Damian Müller (fdp,
LU) in Übereinstimmung mit dem Bundesrat der Darstellung in der Motion, wonach
Ehepaare in der AHV gegenüber Konkubinatspaaren diskriminiert würden – vielmehr
gebe es sogar einen «Heiratsbonus». Peter Hegglin hielt jedoch an der Formulierung
der Motion fest und verwies auf die Rentendifferenz von monatlich CHF 1195 zwischen
den Vollrenten von Verheirateten und Konkubinatspaaren. Mit 25 zu 18 Stimmen (bei 1
Enthaltung) lehnte der Ständerat die Motion jedoch ab. 80

MOTION
DATUM: 18.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

Eine vereinfachte Möglichkeit zur Abrechnung von Sozialversicherungen und Steuern
von Hausdienstangestellten versuchten Josef Dittli (fdp, UR; Mo. 20.4425) und Alois
Gmür (cvp, SZ; Mo. 20.4552) in zwei sehr ähnlichen Motionen zu erreichen, welche sie
im Dezember 2020 einreichten. So sollte eine unkomplizierte, wenn möglich digitale
Abrechnung bei einer einzigen Anlaufstelle geschaffen werden. Durch das
«vereinfachte Abrechnungsverfahren» im Rahmen des Bundesgesetzes gegen die
Schwarzarbeit müssten sich die Arbeitgebenden heute nur noch an eine AHV-
Ausgleichskasse und eine Unfallversicherung wenden. Bereits damals habe das
Parlament den Wunsch geäussert, stattdessen nur eine Anlaufstelle zu schaffen –
diesem Wunsch solle der Bundesrat nun mit einer Verordnungsänderung nachkommen,
so die Motionäre. Der Bundesrat erachtete das Anliegen als «sinnvoll» und beantragte
es zur Annahme. Bereits heute sei eine solche Zusammenarbeit zwischen den AHV-
Ausgleichskassen und den Unfallversicherungen freiwillig möglich, käme aber nur selten
zustande. Entsprechend werde man nun für eine «entsprechenden Globalvereinbarung
zwischen Ausgleichskassen und Unfallversicherern» sorgen. Stillschweigend nahmen
sowohl der Ständerat als auch der Nationalrat je eine der beiden Motionen in der
Frühjahrssession 2021 an. 81

MOTION
DATUM: 18.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In einer Motion verlangte Laurence Fehlmann Rielle (sp, GE), dass zukünftig ein Teil des
Überschüsses des Bundes dem AHV-Ausgleichsfonds zugewiesen wird. In der
Begründung verwies sie auf die hohen strukturellen Überschüsse des Bundes seit 2006,
welche nicht mehr ausschliesslich für den Schuldenabbau verwendet werden sollen –
wie es auch andere Stimmen bereits gefordert hatten, etwa Leo Müller (mitte, LU; Mo.
16.3172) in einer Motion. Der Bundesrat lehnte den Vorstoss von Fehlmann Rielle unter
anderem mit Verweis auf die angenommene Motion der FK-NR gegen eine Aufweichung
der Schuldenbremse ab, präzisierte aber in seiner Antwort, dass bei einer solchen
Regelung ausschliesslich die Kreditreste für die Finanzierung der AHV verwendet
werden könnten, nicht aber die «Prognosefehler bei den Einnahmen und der
Konjunktur», da sich diese über die Zeit ausglichen. Damit könnten der AHV zusätzlich
CHF 800 Mio. zugehalten werden. In der Sommersession 2021 folgte der Nationalrat mit
117 zu 58 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) dem Antrag der Regierung und lehnte die
Motion ab. Zustimmung fand sie einzig bei der SP- und der Grünen-Fraktion sowie bei
einem Mitglied der SVP-Fraktion. 82

MOTION
DATUM: 31.05.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Im Rahmen ihrer Vorberatung der AHV 21-Revision reichte die SGK-NR Ende April 2021
eine Motion ein, mit der sie den Bundesrat beauftragen wollte, dem Parlament bis Ende
2026 eine neue Vorlage «zur Stabilisierung der AHV für die Zeit von 2030 bis 2040»
vorzulegen. Eine Kommissionsminderheit Gysi (sp, SG) beantragte die Motion zur
Ablehnung, während sie der Bundesrat befürwortete. 
In der Sommersession 2021 behandelte der Nationalrat den Vorstoss gleich in Anschluss
an die AHV 21 und nahm ihn dabei diskussionslos mit 127 zu 65 Stimmen gegen den
Willen der SP- und der Grünen-Fraktion an. 83

MOTION
DATUM: 09.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Motion von Alfred Heer
(svp, ZH) «Negativzinsen der SNB in die AHV», gemäss der ein Teil des Bundesanteils am
SNB-Gewinn in Höhe des «Einkommen[s] der SNB aus Negativzinsen» der AHV
zukommen sollte. Die SGK-SR hatte sich im April 2021 mit dieser Frage
auseinandergesetzt und dabei festgehalten, dass sie dies für «keine nachhaltige sowie
geld- und finanzpolitisch angebrachte Massnahme» halte. Einerseits bedürfe eine
langfristige Sicherung der AHV-Finanzierung struktureller Reformen, andererseits stelle
dies einen Eingriff in die Geldpolitik der SNB dar. Schliesslich sei die AHV weniger stark
von Negativzinsen betroffen als beispielsweise die Pensionskassen, da die SNB keine
Negativzinsen auf den Geldern des AHV-Fonds erhebe. Damit reagierte die
Kommissionsmehrheit auf das Hauptargument der Kommissionsminderheit, die auf die
Belastung der AHV durch die Negativzinsen verwies und die Motion entsprechend zur
Annahme empfahl. Mit 27 zu 18 Stimmen lehnte der Ständerat die Motion nach
zahlreichen Wortmeldungen ab und sandte damit auch ein Zeichen an den Nationalrat,
der gleichentags im Rahmen der Behandlung der AHV 21-Reform verschiedene Anträge
mit ähnlichem Inhalt debattierte und einen davon gar annahm. 84

MOTION
DATUM: 09.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2019 reichte Werner Salzmann (svp, BE) zwei Motionen für eine Besserstellung
der Selbständigerwerbenden bei den AHV-Verzugszinsen ein. Neben marktkonformen
Verzugszinsen (Mo. 19.3655) forderte er auch eine zeitgerechte Erhebung von
Verzugszinsen bei der AHV. Bei der Aufnahme einer neuen selbständigen
Erwerbstätigkeit müssten die Betroffenen Akontobeiträge auf ein provisorisches
Einkommen zahlen, erklärte Salzmann. Erwiesen sich diese Beiträge im Nachhinein als
deutlich zu tief (mindestens 25 Prozent), müssten die fehlenden AHV-Beiträge mit 5
Prozent verzinst werden. Da die Beiträge jedoch auf dem Einkommen gemäss der
Steuerveranlagung festgelegt würden, dauere es einige Zeit, bis die tatsächlichen
Beiträge bekannt würden. Diese Verzinsung solle gemäss dem Motionär nun jedoch
nicht mehr ab Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit, sondern erst ab der
rechtskräftigen Veranlagung geschuldet sein. Der Bundesrat verwies darauf, dass die
Verzugszinsen erst zwölf Monate nach Ablauf des Beitragsjahres zu laufen beginnen
würden – nicht bereits ab Beginn der Erwerbstätigkeit. Dadurch bleibe den
Selbständigerwerbenden Zeit, Abweichungen gegenüber dem provisorischen
Einkommen zu melden und entsprechende Rückforderungen zu verhindern. Der
Vorschlag der Motion würde nun aber die Selbständigerwerbenden gegenüber den
Arbeitgebenden besserstellen und ein Inkassorisiko für die AHV mit sich bringen.
Entsprechend beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. In der
Sommersession 2021 nahm der Nationalrat die Motion, die in der Zwischenzeit von
Thomas Aeschi (svp, ZG) übernommen worden war, mit 101 zu 82 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) an. Die SVP, die FDP.Liberalen und eine Mehrheit der Mitte-Fraktion
verhalfen ihr zum Erfolg. 85

MOTION
DATUM: 09.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2019 reichte Werner Salzmann (svp, BE) zwei Motionen für eine Besserstellung
der Selbständigerwerbenden bei den AHV-Verzugszinsen ein. Neben einer
zeitgerechten Erhebung der Verzugszinsen (Mo. 19.3654) forderte er auch, die
Verzugszinsen bei durch die Ausgleichskassen nachgeforderten Beiträgen zukünftig
marktkonform zu gestalten. Der aktuelle Zinssatz von 5 Prozent sei «weit entfernt von
einem marktkonformen Zinssatz» und belaste damit die Selbständigerwerbenden. Wie
bei Salzmanns anderer Motion verwies der Bundesrat auch hier darauf, dass die Zinsen
erst 12 Monate nach Ablauf des Beitragsjahrs anfielen und die Betroffenen folglich
Abweichungen ihres Einkommens gegenüber dem provisorischen Einkommen melden
könnten. Von einer entsprechenden Zinssenkung wären aber nicht nur
Selbständigerwerbende betroffen, sondern auch die Arbeitgebenden – bei diesen sei es
jedoch zentral, dass sie die Lohnbeiträge ihrer Mitarbeitenden auch tatsächlich
bezahlten, was der hohe Zinssatz eben sicherstellen solle. Die Motion würde folglich zu

MOTION
DATUM: 09.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Inkassoverlusten bei den Ausgleichskassen führen. Diese Meinung teilte der Nationalrat
in der Sommersession 2021, nachdem Thomas Aeschi (svp, ZG) die Motion übernommen
hatte, jedoch nicht: Mit 97 zu 81 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) nahm die grosse Kammer
die Motion an. 86

Der Ständerat beriet die Motion der SGK-NR mit der Forderung nach einer neuen AHV-
Revision für die Jahre 2030 bis 2040 bis Ende 2026 gleich im Anschluss an seine
Debatte zur AHV 21. Seiner einstimmigen Kommission folgend nahm der Ständerat die
Motion nach dem Bundesrat und dem Nationalrat stillschweigend an. Somit erteilte das
Parlament dem Bundesrat bereits vor Abschluss der aktuellen Revision einen Auftrag für
eine neue AHV-Revision. 87

MOTION
DATUM: 14.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Auch die SGK-NR störte sich daran, dass die Arbeitgebenden selbst bei der
vereinfachten Abrechnung von Sozialversicherungen und Steuern von
Hausdienstangestellten zwei verschiedene Anlaufstellen für die AHV und die ALV
anschreiben müssen und begrüsste daher die von den Motionen Dittli (fdp, UR) und
Gmür (mitte, SZ) beantragte weitere Vereinfachung. Der Nationalrat folgte dem Antrag
der Kommission in der Herbstsession 2021 und nahm die Motion Dittli stillschweigend
an. Wenige Tage später entschied sich auch der Ständerat in Übereinstimmung mit
seiner Kommission für Annahme der Motion Gmür, womit der Bundesrat nun gleich
zwei Aufträge zur Vereinfachung der entsprechenden Abrechnung erhielt. 88

MOTION
DATUM: 16.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2021 behandelte die SGK-SR die Motion Vitali (fdp, LU) für eine
Harmonisierung von AHV- und Steuerrecht. Die Kommission stellte fest, dass das BSV
die entsprechende Wegleitung in der Zwischenzeit im Sinne der Motion angepasst
hatte. Neu kann also bei einer rückwirkenden Umwandlung auch der für die Steuern
geltende Stichtag zur Festlegung der AHV-Beiträge der Selbständigerwerbenden
herangezogen werden. Entsprechend empfahl die Kommission die Motion einstimmig
zur Ablehnung, da diese bereits erfüllt sei. Stillschweigend folgte der Ständerat in der
Herbstsession 2021 diesem Antrag und lehnte die Motion ab. 89

MOTION
DATUM: 27.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Eine sehr spezifische Verordnungsänderung verlangte Baptiste Hurni (sp, NE) im
September 2021; er wollte nämlich einen jährlichen Anspruch auf mindestens ein Paar
orthopädische Schuhe in der HVA schaffen. Ein solcher bestehe aktuell bei der IV
(konkret in der HVI), von der aktuellen Regelung einer zweijährigen Übernahme der
Kosten in der AHV könne jedoch nur aus medizinischen Gründen abgewichen werden,
nicht aber, wenn die entsprechenden Schuhe abgenützt oder nicht für die jeweilige
Jahreszeit geeignet sind. Entsprechend solle diese Verschlechterung, welche die
Betroffenen nach ihrer Pensionierung und nach ihrem Wechsel von der IV zur AHV
erfahren, korrigiert werden. Stillschweigend nahm der Nationalrat die Motion in der
Wintersession 2021 an. 90

MOTION
DATUM: 17.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Eine Motion Humbel Näf (cvp, AG) forderte den Bundesrat auf, die Voraussetzungen zu
schaffen, damit die Pflegeleistungen nach dem Krankenversicherungsgesetz und die
Hilflosenentschädigung zur AHV/IV mit dem gleichen Bedarfsabklärungsinstrument
bestimmt werden. Ziel sei die Vereinfachung der Administration, insbesondere für
Pflegeinstitutionen wie Spitex und Pflegeheime. Der Bundesrat beantragte zuerst die
Ablehnung der Motion mit der Begründung, dass sich die Hilflosenentschädigungen der
AHV/IV und die Pflegeleistungen gemäss Krankenversicherungsgesetz in grundsätzlicher
Hinsicht von einander unterscheiden. Seit seiner ersten Stellungnahme hatten sich
einige Voraussetzungen verändert und er war deshalb bereit, die Motion in Form eines
Postulates anzunehmen. Dem folgte der Nationalrat aber nicht, indem er die Motion als
solche mit 109 zu 71 Stimmen annahm. 91

MOTION
DATUM: 19.03.2009
LINDA ROHRER

01.01.65 - 01.01.22 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Le Conseil des Etats a rejeté une motion Humbel (pdc, AG) adoptée par le Conseil
national l’année précédente proposant d’évaluer les prestations pour soins de la LAMal
et les allocations pour impotents de la LAVS et de la LAI selon un seul et même outil
d’analyse des soins nécessaires. Les sénateurs ont estimé, tout comme le Conseil
fédéral, que les différences structurelles sont trop importantes entre les deux types de
prestations, notamment en ce qui concerne leurs moyens et leurs buts respectifs. 92

MOTION
DATUM: 30.05.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im Sinn einer familienfördernden Massnahme beantragte Nationalrat Hochreutener
(cvp, BE) mit einer Motion, von Familien in der Erziehungsphase nur reduzierte AHV-
Prämien ohne entsprechende Rentenreduktion zu erheben. Die Mindereinahmen
sollten durch höhere Prämien der kinderlosen Versicherten kompensiert werden.
Dieser Vorschlag wurde vom Volumen der Entlastung her als völlig unwesentlich
bezeichnet, könnte aber zu einer Aushöhlung des Solidaritätsgedanken führen. Neben
dem Bundesrat beantragte auch die SP-Fraktion, die Motion abzulehnen; diese
scheiterte mit 126 zu 27 Stimmen. Sie fand lediglich die Zustimmung einer Mehrheit der
CVP-Fraktion sowie der geschlossenen EVP/EDU-Fraktion. 93

MOTION
DATUM: 06.06.2006
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